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Allgemeine Bestimmungen für Besondere Bestimmungen für den
Prüfungsordnungen der Bachelor- Bachelor-Studiengang
Studiengänge der Hochschule Interdisziplinäre
RheinMain vom 16.04.2013 Ingenieurwissenschaften des
(AM Nr. 225) Fachbereichs

Ingenieurwissenschaften der
Hochschule RheinMain

Vorbemerkung Vorbemerkung
Aufgrund von § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hes- Aufgrund des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes (HHG) ) vom sischen Hochschulgesetzes (HHG) in der
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), ge- Fassung vom 14. Dezember 2009 (GV-
ändert durch Gesetz vom 21. Dezember Bl. I S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
2010 (GVBl. I S. 617, 618), hat der Se- setz vom 26.06.2012 (GVBl. I S. 227),
nat in seiner Sitzung am 09.04.2013 die hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
nachfolgenden Änderungen der o. g. All- Ingenieurwissenschaften der Hochschu-
gemeinen Bestimmungen für Prüfungs- le RheinMain am 07.01.2014 die o.a.
ordnungen für Bachelor- und Master-Stu- Prüfungsordnung erlassen. Sie entspricht
diengänge beschlossen, die vom Präsidi- den Allgemeinen Bestimmungen für Prü-
um am 16.04.2013 gemäß § 37 Absatz fungsordnungen der Bachelor-Studien-
5 HHG genehmigt wurden. Sie enthalten gänge (ABPO-Bachelor) der Hochschu-
die für die Prüfungsordnungen aller Fach- le RheinMain vom 20.08.2012, veröf-
bereiche und Studiengänge der Hoch- fentlicht in den Amtlichen Mitteilungen
schule RheinMain – University of Applied Nr. 212 vom 20.08.2012, zuletzt ge-
Sciences verbindlichen Regelungen. Sie ändert am 16.04.2013, veröffentlicht in
sind Bestandteil der jeweiligen Prüfungs- den Amtlichen Mitteilungen Nr. 223 vom
ordnungen und werden ergänzt durch die 16.04.2013 undwurde in der 119. Sitzung
von den Fachbereichen zu treffenden stu- des Senats der Hochschule RheinMain am
diengangsspezifischen Regelungen, die in 04.02.2014 beschlossen und vom Präsi-
den Besonderen Bestimmungen fest zu dium am 17.02.2014 gemäß § 37 Abs. 5
legen sind. HHG genehmigt.
Die Allgemeinen Bestimmungen entspre-
chen den Vorgaben der Ländergemein-
samen Strukturvorgaben für die Akkre-
ditierung von Bachelor- und Masterstu-
diengängen vom 10.10.2003 i.d.F vom
04.02.2010 und den Landesspezifischen
Strukturvorgaben des Landes Hessen als
Handreichung zu den „Ländergemeinsa-
men Strukturvorgaben für die Akkreditie-
rung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen“ vom 26.05.2010.
Soweit zwischen den Allgemeinen und
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den Besonderen Bestimmungen Abwei-
chungen bestehen, sind die Allgemei-
nen Bestimmungen grundsätzlich vorran-
gig zu beachten, es sei denn, die All-
gemeinen Bestimmungen widersprechen
den ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben für die Akkreditierung von Bachelor-
und Masterstudiengängen. In diesem Fall
sind die Besonderen Bestimmungen vor-
rangig zu beachten, soweit sie den länder-
gemeinsamen Strukturvorgaben für die
Akkreditierung von Bachelor- undMaster-
studiengängen entsprechen.
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1 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen nach § 54 Abs. 4 HHG vorsehen,
dass für einen Studiengang neben der
Hochschulreife noch besondere studien-
gangsspezifische Fähigkeiten und Kennt-
nisse vorliegen müssen (beispielsweise
Sprachkenntnisse oder Vorpraxis). In die-
sem Fall regeln die Besonderen Bestim-
mungen die Anforderungen, den Gesamt-
umfang sowie den Zeitpunkt, zu dem die-
se nachgewiesenwerdenmüssen. Die Be-
sonderen Bestimmungen können auch ei-
ne Vorpraxis im Ausland vorsehen. Eine
einschlägige berufliche Tätigkeit kann an-
gerechnet werden.

(2) Auf Grundlage der Nachweise der
geforderten Voraussetzungen spricht ein
vom Dekanat zu bestimmender Zulas-
sungsausschuss oder der Prüfungsaus-
schuss eine Empfehlung über die Zulas-
sung zum Studium aus. Dieser führt auch
das Auswahlverfahren durch und beur-
teilt aufgrund eigener Sachkunde; dabei
erfolgt kein schematischer Vergleich der
Bewerber. Die Ergebnisse des Auswahl-
verfahrens werden vom Fachbereich un-
verzüglich an die Präsidentin oder den
Präsidenten weitergeleitet, die/der über
die Zulassung entscheidet.
Bei zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen richtet sich das Zulassungsverfahren
nachdenVorschriften der Vergabeverord-
nung Hessen in der jeweils gültigen Fas-
sung.
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(3) Die Zulassungsvoraussetzungenmüs-
sen vor der Einschreibung geprüft wer-
den. Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen vorsehen, dass Studienbewerberin-
nen und –bewerber mit dem Vorbehalt
eingeschrieben werden, dass der Nach-
weis innerhalb der ersten beiden Semes-
ter erbracht wird.

(4) Ausländische Bewerber müssen zu-
sätzlich ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse für ein Hochschulstudium
nachweisen. Die Anerkennung dieser
sprachlichen Befähigungsnachweise
erfolgt durch die jeweils zuständige
Stelle der Hochschule RheinMain. Bei
internationalen Studiengängen, in denen
die Unterrichtssprache nicht deutsch ist,
kann in den Besonderen Bestimmungen
Abweichendes festgelegt werden.
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2 Allgemeines

2.1 Dauer und Gliederung des Studiums, Module und
Credit-Points

2.1.1 Regelstudienzeit

(1) Für Vollzeitstudiengänge, die mit (1) Der Bachelor-Studiengang Interdiszi-
der Bachelor-Prüfung abschließen, be- plinäre Ingenieurwissenschaften hat eine
trägt die Regelstudienzeit sechs, sieben Regelstudienzeit von 7 Semestern und ist
oder acht Semester. Dabei sind – ggf. in 2 Studienabschnitte gegliedert. Der 1.
unter Einbeziehung der vorlesungsfreien Studienabschnitt umfasst die Semester 1
Zeit – die Leistungsnachweise und das bis 3, der 2. Studienabschnitt die Semes-
Modul Bachelor-Thesis sowie, falls vorge- ter 4 bis 7. Im 2. Studienabschnitt können
sehen, berufspraktische Module bis zu 30 die Studierenden eine der Studienrichtun-
Credit-Points zu integrieren. In den Be- gen Energiesystemtechnik, Internationa-
sonderen Bestimmungen muss die Regel- le Technische Zusammenarbeit, Mechan-
studienzeit des Studiengangs festgelegt tronik und Medizintechnik wählen. Die
werden. Studierenden müssen sich zum Vorle-

sungsbeginn des 4. Semesters über das
elektronische Anmeldesystem der Hoch-
schule RheinMain für eine dieser Studien-
richtungen anmelden. Die genaue Frist für
die Anmeldung wird zum Ende der Vorle-
sungszeit des 3. Semesters fachbereichs-
öffentlich durch Aushang am schwarzen
Brett des Studienganges oder auf der In-
ternetseite des Fachbereichs Ingenieur-
wissenschaften unter dem Studiengang
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaf-
ten oder über das Portal der Hochschu-
le unter dem Studiengang bekannt gege-
ben. Ohne die Anmeldung für eine Studi-
enrichtung ist auch die Anmeldung zu den
Prüfungs- und Studienleistungen der Stu-
dienrichtung ausgeschlossen. Vorausset-
zung für die Anmeldung ist der Nachweis
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von mindestens 70 Credit-Points aus dem
1. Studienabschnitt (vgl. Ziffer 4.1.1.(4)
Nr. 4). In Ausnahmefällen ist auf Antrag
an den Prüfungsausschuss ein Wechsel
der Studienrichtung möglich.

(2) Die Fachbereiche haben die Möglich- (2) Im Zuge der Internationalisierungs-
keit, Auslandssemester in das Studien- maßnahmen der Hochschule RheinMain
programm einzubeziehen. Soll dieses vor- sind das 6. und 7. Semester als Mo-
gesehen werden, so sind hierzu in den bilitätsfenster definiert. Das Mobilitäts-
Besonderen Bestimmungen nähere Rege- fenster stellt für die Studierenden keine
lungen zu treffen. Verpflichtung dar. Die Anerkennung von

Leistungen im Ausland ist in der Aner-
kennungssatzung geregelt. Darüber hin-
aus sollten die Studierenden ein Lear-
ning Agreement mit dem Prüfungsaus-
schuss/ dem Auslandsbeauftragen ver-
einbaren. Dies ermöglicht es den Studie-
renden, ohne Zeitverlust eine Studienpha-
se im Ausland zu absolvieren.

(3) Für Teilzeitstudiengänge sowie be-
rufsintegrierte und duale Studiengänge
können die Besonderen Bestimmungen ei-
ne längere Regelstudienzeit vorsehen.

(4) Für das Teilzeitstudium in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen gel-
ten die Vorschriften der Hessischen Im-
matrikulationsverordnung in der jeweils
gültigen Fassung.

2.1.2 Konsekutive Studiengänge
Bei konsekutiven Studiengängen, die auf
dem Bachelor-Grad nach Ziffer 2.2.2 auf-
bauen, beträgt die Gesamtregelstudien-
zeit zehn Semester. Kürzere und längere
Regelstudienzeiten sind bei entsprechen-
der studienorganisatorischer Gestaltung
in Ausnahmefällen möglich. Soweit die
aktuellen Strukturvorgaben andere Rege-
lungen vorsehen, sind diese vorrangig zu
beachten.
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2.1.3 Modul

(1) Die Studiengänge sind modular aufge-
baut. In Modulen werden thematisch und
zeitlich abgerundete, in sich geschlossene
und mit Credit-Points belegte Studienein-
heiten zusammengefasst. Sie können sich
aus verschiedenen Lehr- und Lernformen
zusammensetzen. Ein Modul kann Inhal-
te eines einzelnen Semesters oder eines
Studienjahres umfassen, sich aber auch
über mehrere Semester erstrecken. Mo-
dule schließen in der Regel mit nur ei-
ner Prüfungsleistung ab, deren Ergebnis
in das Abschlusszeugnis eingeht. In Aus-
nahmefällen kann ein Modul auch mit ei-
ner Studienleistung abschließen, deren
Ergebnis nicht in das Abschlusszeugnis
eingeht.

(2) Für jedes Modul wird durch den Fach-
bereich eine detaillierte Modulbeschrei-
bung mit den konkreten Lerninhalten und
Lernzielen erstellt und in einem Modul-
handbuch zusammengefasst. Dieses wird
im Fachbereich geführt, fachbereichsöf-
fentlich vorgehalten und kann von den
Studierenden eingesehen werden. Dabei
orientiert sich die Modulbeschreibung an
den jeweils gültigen Anforderungen der
Akkreditierungsagentur.

2.1.4 Berufspraktische Module

(1) Zur Sicherung eines anwendungsori- (1) Das Modul Berufspraktische Tätig-
entierten Studiums können im Bachelor- keit umfasst 15 Credit-Points und ist fes-
Studienprogramm berufspraktische Mo- ter Bestandteil des Studiums. Die oder
dule vorgesehen werden (s. Ziffer 2.1.1 der Studierende soll während der Berufs-
Absatz 1), die auch im Ausland absol- praktischen Tätigkeit unter Betreuung ei-
viert werden können. Diese haben eine ne Ingenieurstätigkeit ausführen. Weite-
von der Hochschule geregelte und betreu- re Regelungen zur Durchführung der Be-
te berufspraktische Tätigkeit, nach Mög- rufspraktischen Tätigkeit befinden sich
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lichkeit in einem fortgeschrittenen Stadi- in Anlage: »Regelungen zur Berufsprakti-
um des Studiums, zum Gegenstand. Die schen Tätigkeit«.
Besonderen Bestimmungen können hier-
zu Näheres regeln. Die Studierenden ha-
ben sich in eigener Verantwortung um ei-
ne entsprechende Stelle in der Praxis zu
kümmern; eine Verpflichtung der Hoch-
schule zur Beschaffung eines Platzes be-
steht nicht.

(2) Die Praxis kann dabei auch blockweise
auf die vorlesungsfreie Zeit verteilt wer-
den. In den Besonderen Bestimmungen
kann ferner geregelt werden, dass Stu-
dierende einzelne Wochentage in der Pra-
xis verbringen. Die genaueAnzahl derCre-
dit-Points ist in den Besonderen Bestim-
mungen festzulegen. Die Modulbeschrei-
bungen müssen erkennen lassen, welche
Kompetenzen mit welchem Arbeitsauf-
wand in den Praxisteilen erworben wer-
den.

(3) In Ausnahmefällen, insbesondere
wenn ausreichend Praxisstellen nicht zur
Verfügung stehen, oder in berufsintegrier-
ten, dualen oder Teilzeitstudiengängen
kann die betreute berufspraktische Tä-
tigkeit durch eine andere, gleichwerti-
ge berufspraktische Tätigkeit oder durch
gleichwertige Praxisprojekte ganz oder
teilweise ersetzt werden.

(4) Qualifizierte berufliche Tätigkeiten
können angerechnet werden. Die Ent-
scheidung trifft der Prüfungsausschuss
aufgrund eigener Sachkunde. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern ei-
ne Gesamtbetrachtung und Gesamtbe-
wertung vorzunehmen.

(5) Das Land Hessen bzw. die Hochschu-
le RheinMain haftet nicht für entstande-
ne Schäden bei berufspraktischen Tätig-
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keiten.

2.1.5 Credit-Points

(1) Credit-Points sind ein quantitatives (1) Ein Credit-Point steht für eine mitt-
Maß für die Gesamtbelastung der oder lere studentische Arbeitsbelastung
des Studierenden. Sie beziehen sich auf (Workload) von 30 Stunden.
die Teilnahme an Veranstaltungen (Prä-
senzstudium), die Vor- undNachbereitung
des Lehrstoffes, die Prüfungsvorbereitun-
gen einschließlich Abschluss- und stu-
dienbegleitenden Arbeiten, den Prüfungs-
aufwand sowie die Praktika.

(2) Jedem Modul werden in den Prü-
fungsordnungen der Studiengänge Cre-
dit-Points (CP) zugeordnet. Zum Zweck
der Notenermittlung sollen jeder Prü-
fungsleistung und jeder Studienleistung
die entsprechenden Credit-Points oder
Prozentzahlen zugeordnet werden. Basis
ist das European Credit Transfer System
(ECTS).

(3) Ein Modul soll mindestens einen Um-
fang von 5 Credit-Points aufweisen.

(4) Die Bachelor-Arbeit darf nicht weni-
ger als 6 und nicht mehr als 12 Credit-
Points umfassen. Ist ein Kolloquium vor-
gesehen, so muss dessen Umfang in Cre-
dit-Points kleiner sein als der der Bache-
lor-Arbeit.

(5) Nach erfolgreichem Abschluss eines
Moduls werden die entsprechenden Cre-
dit-Points getrennt von den erzielten Prü-
fungsergebnissen erfasst und ausgewie-
sen.
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2.1.6 Umfang der Credit-Points

(1) Pro Studienjahr werden 60 Credit-
Points vergeben, pro Semester in der
Regel 30 Credit-Points. Der Umfang für
einen Vollzeit-Bachelor-Studiengang soll
bei einer Regelstudienzeit von 6 Semes-
tern 180 Credit-Points, bei einer Regel-
studienzeit von 7 Semestern 210 Credit-
Points und bei einer Regelstudienzeit von
8 Semestern 240 Credit-Points betragen.
Soweit die aktuellen Strukturvorgaben
andere Regelungen vorsehen, sind diese
vorrangig zu beachten.

(2) Bei Teilzeitstudiengängen sind die
Credit-Points auf die längere Studiendau-
er anzupassen. Das Nähere ist in den Be-
sonderen Bestimmungen zu regeln.

2.1.7 Studienziel
Nähere Angaben zum Studienziel werden Die Studierenden des Studiengangs er-
in den Besonderen Bestimmungen festge- werben Kompetenzen zur Planung, Be-
legt. arbeitung und Auswertung umfassender

fachlicher Aufgaben- und Problemstel-
lungen sowie zur eigenverantwortlichen
Steuerung von Prozessen im ingenieur-
wissenschaftlichen Bereich, insbesonde-
re in einem der folgenden vier Berei-
che: Energiesystemtechnik, Internationa-
le Technische Zusammenarbeit, Mecha-
tronik, Medizintechnik. Die Absolventin-
nen und Absolventen verfügen über brei-
tes und integriertes Wissen, einschließ-
lich der wissenschaftlichen Grundlagen
und der interdisziplinären Bezüge, sowie
ein sehr breites Spektrum an Methoden
zur Bearbeitung komplexer Probleme ins-
besondere in einem der vier genannten
Bereiche. Die Absolventinnen und Absol-
venten sind in der Lage, komplexe fach-
bezogene Probleme und Lösungen gegen-
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über Fachleuten und in interdisziplinären
Teams argumentativ zu vertreten und mit
ihnen weiterentwickeln zu können.

2.2 Bachelor-Prüfung und akademischer Grad

2.2.1 Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus al-
len für den Studiengang erforderlichen
Modulen einschließlich des Moduls Ba-
chelor-Thesis. Alle Module müssen be-
standen werden.

(2) Die Bachelor-Prüfung dient der Fest-
stellung, ob die Kandidatin oder der Kandi-
dat in der Lage ist, ihr/sein Wissen auf ih-
re/seine Tätigkeit oder ihren/seinen Beruf
anzuwenden und Problemlösungen und
Argumente in ihrem Fachgebiet zu erar-
beiten und weiter zu entwickeln. Darüber
hinaus soll sie zeigen, ob die Kandidatin
oder der Kandidat in der Lage ist,
1. relevante Informationen, insbeson-
dere in ihrem Studiengebiet zu sam-
meln, zu bewerten und zu interpre-
tieren,

2. daraus wissenschaftlich fundierte
Urteile abzuleiten, gesellschaftli-
che, wissenschaftliche und ethische
Erkenntnisse zu berücksichtigen
und selbstständig weiterführende
Lernprozesse zu gestalten.

2.2.2 Bachelor-Grad
Auf Grund der bestandenen Bachelor- Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prü-
Prüfung verleiht die Hochschule den Ba- fung verleiht die Hochschule den akade-
chelor-Grad entsprechend der Akkredi- mischen Grad »Bachelor of Engineering«.
tierung des Studiengangs und ggf. ent-
sprechend der Systemakkreditierung der
Hochschule.
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2.3 Anrechnung von Leistungsnachweisen

(1) Studienzeiten, Prüfungs- und Stu-
dienleistungen sowie Module aus anderen
Studiengängen werden angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Bei
der Feststellung derGleichwertigkeit sind
die gemeinsamen Beschlüsse der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrek-
torenkonferenz zu beachten.

(2) Ziffer 2.3 Absatz 1 gilt für eine
an einer staatlich anerkannten Hochschu-
le oder an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsakademie in ei-
nemakkreditierten Studiengang erworbe-
nen Leistung entsprechend.

(3) Bei der Anrechnung von Studienzei-
ten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen, die außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland erbracht wurden, sind
die von der Kultusministerkonferenz und
derHochschulrektorenkonferenz gebillig-
ten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten. Beim Fehlen
von Äquivalenzvereinbarungen entschei-
det der Prüfungsausschuss.

(4) Außerhalb des Hochschulbereichs er-
worbene Kenntnisse, Kompetenzen und
Fähigkeiten sind bis maximal zur Hälfte
der Gesamtanzahl der Credit-Points an-
zurechnen, soweit inhaltliche Gleichwer-
tigkeit auf Modulebene besteht. Das Ver-
fahren legt der jeweilige Prüfungsaus-
schuss fest.

(5) Bei einem Studiengangswechsel wer-
den Fehlversuche nicht mit in den neuen
Studiengang übernommen. Dies gilt nicht
in Fällen, in denen eine Studierende oder
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ein Studierender sich im selben Studien-
gang an der Hochschule RheinMain exma-
trikuliert und sich zu einem späteren Zeit-
punkt wieder immatrikuliert.
Bei einem Wechsel der Prüfungsordnung
des Studiengangs entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die Übernahme der
Fehlversuche.

(6) Die Entscheidungen nach Ziffer 2.3
Absatz 1 bis 4 trifft der Prüfungsaus-
schuss auf Grund eigener Sachkunde. Da-
bei ist kein schematischer Vergleich, son-
dern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Die Stu-
dierenden haben sämtliche für die Aner-
kennung erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen.
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3 Prüfungswesen

3.1 Prüfungsausschüsse

3.1.1 Zuständigkeit
Für die Organisation und Durchführung
der Prüfungen in den einzelnen Studien-
gängen sind die Prüfungsausschüsse der
Fachbereiche zuständig. Die Verantwort-
lichkeit des Dekanats für die Studien- und
Prüfungsorganisation (§ 45 Abs. 1 HHG)
bleibt unberührt.

3.1.2 Aufgaben

(1) Den Prüfungsausschüssen obliegen
insbesondere folgende Aufgaben:
• Bestellung der Prüferinnen oder
Prüfer und Beisitzerinnen oder
Beisitzer (Prüfungskommission)
• Festlegung der Meldefristen für die
Leistungsnachweise sowie deren
Bekanntgabe
• Bestimmung der Termine der Prü-
fungs- und Studienleistungen so-
wie deren Bekanntgabe durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses; für Prü-
fungs- und Studienleistungen, de-
ren zugehörige Lehrveranstaltun-
gen jedes Semester angebotenwer-
den, sind Prüfungstermine semes-
terweise anzubieten; für Prüfungs-
und Studienleistungen, deren Lehr-
veranstaltungen nicht jedes Semes-
ter angeboten werden, sollen jedes
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Semester Prüfungstermine angebo-
ten werden, wobei über begründete
Ausnahmender Prüfungsausschuss
entscheidet.
• Entscheidung über Prüfungszulas-
sungen
• Festlegung der Fristen für die Be-
wertung der Prüfungs- und Studien-
leistungen durch die Prüfenden
• Überwachung der Einhaltung der
Prüfungsordnungen
• Anrechnung von außerhalb des Stu-
diengangs erbrachten Leistungen
• Entscheidungen über die Ablehnung
von Prüfern und Prüferinnen wegen
Besorgnis der Befangenheit
• Gewährung von besonderen Prü-
fungsbedingungen bei Kandidatin-
nenundKandidatenmit körperlicher
Beeinträchtigung

(2) Der Prüfungsausschuss hat ableh-
nende Bescheide schriftlich zu begründen
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.
Der oder dem Studierenden ist vorher Ge-
legenheit zum rechtlichen Gehör zu ge-
ben.

3.1.3 Organisationsvorschriften
Organisationsvorschriften des Prüfungs-
ausschusses finden sich in einer separa-
ten Satzung der Hochschule RheinMain
zur Organisation des Prüfungswesens,
welche in den Amtlichen Mitteilungen der
Hochschule veröffentlicht wird.
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3.2 Prüfungskommissionen

(1) Für die Durchführung der mündlichen
Prüfungen bildet der Prüfungsausschuss
Prüfungskommissionen.

(2) Die Prüfungskommissionen bestehen
bei Prüfungen in mehreren Fächern aus
der entsprechenden Zahl von Prüferinnen
und Prüfern (Kollegialprüfung), ansons-
ten aus einer Prüferin oder einem Prüfer
und mindestens einer sachkundigen Bei-
sitzerin oder einem sachkundigen Beisit-
zer.

(3) Der Beisitzerin/dem Beisitzer steht
weder ein Bewertungs- noch ein Fra-
gerecht zu. Sie/er hat nur ein auf den
Ablauf der Prüfung bezogenes Beobach-
tungsrecht. Durch ihre/seine Anwesen-
heit soll die Ordnungsmäßigkeit des Prü-
fungsverfahrens sichergestellt werden.
Ihr/ihm kann die Protokollierung der Prü-
fung übertragen werden.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses gibt die Zusammen-
setzung der Prüfungskommissionen spä-
testens eine Woche vor Beginn der Prü-
fungen mindestens studiengangsöffent-
lich durch Aushang bekannt. Die Zu-
sammensetzung der Prüfungskommissi-
on kann in begründeten Fällen auchmit ei-
ner kürzeren Frist bekannt gegeben wer-
den. Beisitzer können grundsätzlich zu ei-
nem späteren Zeitpunkt benannt werden.
Die Datenschutzbestimmungen sind ein-
zuhalten.

14



3.3 Bekanntgabe der Prüfungstermine
Prüfungstermine sind spätestens zwei
Wochen vor Beginn der Prüfungen stu-
diengangsöffentlich durch schriftlichen
Aushang am schwarzen Brett des jewei-
ligen Studiengangs oder elektronischen
Aushang auf der Internetseite des betref-
fenden Fachbereichs oder über das Portal
der Hochschule RheinMain unter dem je-
weiligen Studiengang bekannt zu geben.
Die Studierenden haben sich rechtzeitig
über die konkrete Internetadresse zu in-
formieren. Die genaue Prüfungszeit des
jeweiligen Prüfungstermins darf in be-
gründeten Fällen mit einer kürzeren Frist,
maximal jedoch zwei Tage vor Prüfungs-
beginn, bekanntgegeben werden.

3.4 Prüfungsberechtigung
Es gelten die entsprechenden Regelungen
des Hessischen Hochschulgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung.
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4 Modulprüfungen, Prüfungsleistungen,
Studienleistungen und ihre Bewertung

4.1 Prüfungsleistungen, Studienleistungen

4.1.1 Prüfungsleistungen und Studienleistungen

(1) Ein Modul schließt in der Regel mit
einer Prüfungsleistung ab. Hinzu kön-
nen auch eine oder mehrere Studien-
leistungen kommen. Eine Aufteilung von
Prüfungsleistungen in separate Teilprü-
fungsleistungen ist ausgeschlossen.

(2) Das Erbringen eines Leistungsnach-
weises ist in der Regel im Anschluss an
die betreffende Lehrveranstaltung zu er-
möglichen.

(3) Innerhalb eines Moduls können Stu-
dienleistungen als Voraussetzungen für
den Erwerb einzelner Prüfungsleistungen
gefordert werden.

(4) In den Besonderen Bestimmungen (4) Nr. 1-2: Die Modulbezeichnungen
wird festgelegt: und Prüfungsfächer sowie Anzahl und
1. Modulbezeichnungen/ Prüfungsfä- mögliche Formen der Prüfungs- und
cher Studienleistungen sind der Anlage »Cur-

2. Anzahl und mögliche Formen der riculum« zu entnehmen. Bei mehreren
Prüfungs- und Studienleistungen. möglichen Prüfungsformen wird die
Es können mehrere Prüfungsfor- genaue Prüfungsform oder Kombinati-
men in den Besonderen Bestimmun- on von Prüfungsformen zu Beginn der
gen festgelegt werden, wobei die Lehrveranstaltung von der Prüferin oder
genaue Prüfungsform oder Kombi- dem Prüfer in Abstimmung mit dem
nation von Prüfungsformen zu Be- Prüfungsausschuss fachbereichsöffent-
ginn der Lehrveranstaltung von der lich durch schriftlichen Aushang am
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Dozentin oder vomDozenten festge- schwarzen Brett des Studiengangs oder
legt und fachbereichsöffentlich be- auf der Internetseite des Fachbereichs
kannt gegeben werden muss. Die Ingenieurwissenschaften unter dem
Besonderen Bestimmungen können Studiengang Interdisziplinäre Ingenieur-
auch vorsehen, dass Studierende wissenschaften oder über das Portal
aus zwei möglichen Prüfungsfor- der Hochschule unter dem Studiengang
men eine auswählen. bekannt gegeben.

3. Bearbeitungszeiten für die Anferti-
gung schriftlicher Prüfungsarbeiten Nr. 3: Schriftliche Prüfungen (Klausu-
und die Dauer der mündlichen Prü- ren) dauern mindestens 45 Minuten und
fungen. Dabei können auch Zeitin- höchstens 90 Minuten.
tervalle festgelegt werden, wobei
die genaue Prüfungsdauer von der Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt
Prüferin oder dem Prüfer festge- pro Prüfling zwischen 15 und 30 Mi-
legt wird. Bei individuellen Themen- nuten. Mündliche Modulprüfungen, die
vergaben sind unterschiedliche Be- alle Lehrveranstaltungen eines Moduls
arbeitungszeiten je nach Aufgaben- zum Prüfungsinhalt haben, dauern pro
stellungmöglich, die vomPrüfungs- Prüfling zwischen 30 und 45 Minuten.
ausschuss in Abstimmung mit der
Prüferin/dem Prüfer jeweils zu be- Die Bearbeitungszeit für schriftliche
stimmen und demPrüflingmitzutei- Ausarbeitungen soll mindestens eine
len sind. Woche betragen.

4. Voraussetzung für die Zulassung zu
den Prüfungen (siehe auch Möglich- Die genaue Dauer des jeweils zu er-
keit nach Ziffer 5.1 Absatz 1 Satz 5 bringenden Leistungsnachweises gibt
und 6) der Prüfer bzw. die Prüferin zu Beginn

5. Anzahl der Credit-Points des Semesters in Abstimmung mit dem
6. Semesterzuordnung Prüfungsausschuss fachbereichsöffent-

lich durch schriftlichen Aushang am
schwarzen Brett des Studiengangs oder
auf der Internetseite des Fachbereichs
Ingenieurwissenschaften unter dem
Studiengang Interdisziplinäre Ingenieur-
wissenschaften oder über das Portal
der Hochschule unter dem Studiengang
bekannt.

Nr. 4: Voraussetzung für die Anmeldung
zu einer Studienrichtung ist der Nachweis
von mindestens 70 Credit-Points aus dem
1. Studienabschnitt. Ohne die Anmeldung
zu einer Studienrichtung ist die Zulas-
sung zu Prüfungen der Studienrichtung
ausgeschlossen (vgl. Ziffer 2.1.1.(1)). Fa-
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chenglisch wird auf Abschlussniveau B2
geprüft. Das Einstiegsniveau B1 ist zwin-
gende Voraussetzung für die Zulassung
zur Prüfungsleistung. Die Voraussetzung
für die Zulassung zur Berufspraktischen
Tätigkeit ist der Anlage »Berufsprakti-
sche Tätigkeit« zu entnehmen. Für die
Zulassung zum Modul Bachelor-Thesis
gilt Ziffer 5.1.(2).

Nr. 5-6: Die Anzahl der Credit-Points und
die Semesterzuordnung der Module sind
in der Anlage »Curriculum« enthalten.

4.1.2 Studienleistungen

(1) Ziffer 4.1.1 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Nicht bestandene Studienleistungen
können wiederholt werden. Bestandene
Studienleistungen können nicht wieder-
holt werden.

4.1.3 Prüfungsformen für Prüfungs- und Studienleistungen

4.1.3.1 Prüfungsformen

(1) Prüfungen werden in der Regel, auch (1) Zusätzlich zu einer Prüfungs- oder
in Kombination, in folgenden Formen er- Studienleistung kann ein mündliches Re-
bracht: ferat (Präsentation) oder eine schriftli-
• mündliche Prüfungen; che Ausarbeitung (Hausarbeit) vorgese-
• Klausuren; hen werden. Das Referat oder die Hausar-
• Ausarbeitungen; beit kann als Teilprüfungsleistung mit ei-
• Referate/Präsentationen; ner Gewichtung von maximal 50 Prozent
• praktische oder künstlerische Tätig- in die Bewertung der Prüfungs- oder Stu-
keiten; dienleistung eingehen. Die Teilprüfungs-

Näheres zu den Prüfungsformen kann in leistung kann nur gewertet werden, wenn
den Besonderen Bestimmungen geregelt sich eine Studierende oder ein Studie-
werden. render für den dazugehörigen Leistungs-
Die vorgenannten Leistungsnachweise nachweis angemeldet hat. Sie ist vor die-
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können – soweit möglich – auch in geeig- sem abzulegen.
neter digitaler Form gefordert werden. Ergänzend zu den Prüfungsformen der
Durch den Leistungsnachweis soll die ABPO können Studierende semesterbe-
Kandidatin oder der Kandidat nachwei- gleitende Kurztests ablegen. Ein Kurztest
sen, dass sie oder er in begrenzter Zeit ist eine Prüfungsform, bei der semester-
und mit begrenzten Hilfsmitteln ein begleitend ein eingeschränkter Wissens-
Problem mit den geläufigen Methoden bereich oder eine praktische Tätigkeit ab-
des Faches erfassen und Wege zu einer gefragt wird. Der Kurztest kann auch
Lösung finden kann. Software-gestützt durchgeführt werden.

Die Gesamtnote ergibt sich aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelnoten der
Kurztests.

4.1.3.2 Mündliche Prüfungen

(1) Mündliche Prüfungen werden als Ein-
zelprüfung oder als Gruppenprüfung mit
höchstens fünf Kandidatinnen oder Kandi-
daten abgelegt. Für den Fall, dass bei Prü-
fungskommissionen sich die Prüfer oder
Prüferinnen bei einem Prüfling nicht auf
eine einheitliche Note einigen, so ermittelt
sich die Note aus dem arithmetischenMit-
tel der Einzelnoten. Es gilt Ziffer 4.2 ent-
sprechend.

(2) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen vorsehen, dass die Kandidatin oder
der Kandidat die Prüferin oder den Prü-
fer oder eine Gruppe von Prüferinnen
oder Prüfern vorschlägt, ein Anspruch auf
Zuordnung der vorgeschlagenen Prüfe-
rin bzw. des vorgeschlagenen Prüfers be-
steht jedoch nicht.

(3) Zur mündlichen Prüfung ist ein Proto-
koll anzufertigen. Dieses enthält die Dau-
er, die teilnehmenden Personen, den we-
sentlichen Verlauf und die Ergebnisse der
Prüfung. Das Ergebnis der Prüfung ist der
Kandidatin oder dem Kandidaten im An-
schluss an die Prüfung bekannt zu geben
und im Protokoll festzuhalten.
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(4) Zu den mündlichen Prüfungen sol-
len Studierende desselben Studiengangs
der Hochschule RheinMain nach Maßga-
be der räumlichen Verhältnisse als Zu-
hörerinnen oder Zuhörer zugelassen wer-
den, wenn die Kandidatin oder der Kandi-
dat damit einverstanden ist. Die Mitglie-
der des Prüfungsausschusses haben das
Recht, an den mündlichen Prüfungen als
Zuhörerinnen und Zuhörer teilzunehmen.
Kandidatinnen und Kandidaten desselben
Prüfungszeitraums sind als Zuhörerinnen
oder Zuhörer nicht zugelassen, es sei
denn, es handelt sich bei der Prüfungs-
form um ein Kolloquium, an dem mehre-
re Studierende mitbeteiligt sind. Dies gilt
auch für die studentischen Mitglieder des
Prüfungsausschusses.
Bei der Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses sind Zuhörerinnen
oder Zuhörer ausgeschlossen.

(5) Findet die mündliche Prüfung in Form
eines Fachgespräches statt, so soll der
Prüfling durch diese Prüfungsform zei-
gen, dass er fachbezogene Probleme und
deren Lösungen darstellen und die hierzu
relevanten fachlichen Hintergründe auf-
zeigen und begründen kann.
Das Fachgespräch wird mündlich geführt
– ggf. unter Hinzunahme projektspezifi-
scher Inhalte wie z.B. Software, Doku-
mentation oder Versuchsaufbau. Intenti-
on des Fachgesprächs ist nicht die rei-
neWissensabfrage. Ausgehend von einem
konkreten Projekt, das im Rahmen einer
Lehrveranstaltung erarbeitet wurde, wird
das Projektergebnis im Gesprächmit dem
Prüfling auch diskutiert und erläutert. Be-
standteil des Fachgesprächs sind daher
sowohl die Vorstellung der Ergebnisse als
auch eine offene Diskussion zum Projekt-
verlauf.
Ziffer 4.1.3.2 Absatz 3 gilt entsprechend.
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4.1.3.3 Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice)

Die Besonderen Bestimmungen können
vorsehen, dass Klausuren in Form von
Antwort- Wahl-Verfahren (Multiple Choi-
ce) ganz oder teilweise ausgestaltet wer-
den. Dabei müssen folgende Vorausset-
zungen eingehalten werden:
• Diese Formder Klausur kann nur zur
Abprüfung von Grundkenntnissen
eingesetzt werden. Die Prüfungs-
fragen müssen auf die in dem je-
weiligen Studiengang allgemein er-
forderlichen Kenntnisse abgestellt
sein und zuverlässige Prüfungser-
gebnisse ermöglichen.
• Alle möglichen Lösungen müssen
vorausgesehen und die Aufgaben so
formuliert sein, dass sie verständ-
lich, widerspruchsfrei und eindeu-
tig sind und jeweils nur eine rich-
tige Lösung zulassen. Insbesonde-
re darf neben derjenigen Lösung, die
in der Bewertung als richtig vorge-
geben worden ist, nicht auch eine
andere Lösung vertretbar sein. Der
Prüfungsausschuss hat dies durch
ein geeignetes Verfahren sicherzu-
stellen.
• Aufgaben, die sich in diesem Sin-
ne als ungeeignet erweisen, wer-
den von der Bewertung ausgenom-
men. Antworten, die zwar nicht dem
Lösungsmuster entsprechen, aber
dennoch vertretbar sind, werden zu
Gunsten des Prüflings anerkannt.

Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüf-
ling mindestens 60% der gestellten Prü-
fungsfragen zutreffend beantwortet hat,
oderwenn die Zahl der von ihm zutreffend
beantworteten Fragen um nicht mehr als
22% die durchschnittlichen Prüfungsleis-
tungen der Prüflinge unterschreitet, die
einer in den Besonderen Bestimmungen
näher zu bezeichnenden Referenzgruppe
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angehören.

4.1.3.4 Gruppenarbeiten

Bei Gruppenarbeiten müssen die individu-
ellen Leistungen deutlich abgrenzbar und
bewertbar sein.

4.1.4 Nachteilsausgleich für Kandidatinnen und Kandidaten mit
körperlicher Beeinträchtigung
Macht eine Kandidatin oder ein Kandi-
dat vor Ende der Anmeldefrist zur Prü-
fung beim Prüfungsausschuss schriftlich
glaubhaft, dass wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Beein-
trächtigung die Prüfung ganz oder teil-
weise nicht in dem vorgesehenen Bear-
beitungszeitraum oder in der vorgesehe-
nen Form erbracht werden kann, kann der
Prüfungsausschuss gestatten, die Prü-
fung in einer verlängerten Bearbeitungs-
zeit, mit angemessenen Hilfsmitteln oder
in einer anderen Form zu erbringen. Zur
Glaubhaftmachung kann ein ärztliches
oder in Zweifelsfällen ein amtsärztliches
Attest gefordert werden. Eine Kostener-
stattung für die vorgenannten Nachweise
erfolgt nicht.

4.1.5 Bachelor-Thesis

4.1.5.1 Ziel

Das Modul Bachelor-Thesis soll zeigen,
dass die Kandidatin oder der Kandidat
in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus einem
Fachgebiet ihres oder seines Studiengan-
ges selbstständig nach wissenschaftli-
chen bzw. künstlerischen Methoden zu
bearbeiten. Das Modul Bachelor-Thesis
beinhaltet die Prüfungsleistung Bachelor-
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Arbeit und - soweit vorgesehen – die Prü-
fungsleistung Bachelor-Kolloquium.

4.1.5.2 Betreuung der Bachelor-Arbeit
Die Bachelor-Arbeit kann von jeder
Professorin oder jedem Professor des
Studienganges/des Studienbereiches
ausgegeben und betreut werden (Re-
ferentin/Referent). Professorinnen
und Professoren anderer Studien-
gänge/Studienbereiche und andere
prüfungsberechtigte Personen können
dies auf Antrag beim Prüfungsaus-
schuss und nach dessen Genehmigung
ebenfalls tun. Gehört die Referentin
oder der Referent nicht dem Studien-
gang/Studienbereich an, so muss die
Korreferentin oder der Korreferent dem
Studiengang/Studienbereich angehören.

4.1.5.3 Ausgabe, Rückgabe und Abgabe der Bachelor-Arbeit

(1) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses sorgt dafür, dass der
Kandidatin oder demKandidaten rechtzei-
tig zu dem festgelegten Termin das The-
ma der Arbeit, die Referentin oder der Re-
ferent und die Korreferentin oder der Kor-
referent zugeteilt werden; diese sind ihr
oder ihm mitzuteilen. Die Bachelor-Arbeit
kann zusätzlich zur schriftlichen Ausar-
beitung auch praktische Anteile umfas-
sen. Mit der Bekanntgabe des Themas
beginnt die hierfür festgesetzte Bearbei-
tungszeit.

(2) Der Zeitpunkt der Ausgabe der Ar-
beit, Thema der Arbeit, Bearbeitungsdau-
er, Name der/des Studierenden, Name der
Referentin oder des Referenten undName
der Korreferentin oder des Korreferenten
sind aktenkundig zu machen.
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(3) Das Thema kann nur einmal und nur
innerhalb des ersten Drittels der Bear-
beitungszeit zurückgegeben werden, oh-
ne dass dies als Nichtbestehen der Bache-
lor-Arbeit gilt. Wird die Bachelor-Arbeit
zurückgegeben oder wiederholt, ist eine
erneute Anmeldung erforderlich und eine
Rückgabe nur zulässig, wenn die Kandida-
tin oder der Kandidat von dieser Möglich-
keit noch keinen Gebrauch gemacht hat.

(4) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß (4) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß
bei der in den Besonderen Bestimmungen beim Sekretariat des Fachbereichs In-
genannten Stelle abzuliefern; der Abga- genieurwissenschaften abzugeben oder
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. dem Sekretariat des Fachbereichs auf
Die Fachbereiche können in den Beson- dem Postweg zu übersenden. Im letzte-
deren Bestimmungen ergänzende Rege- ren Fall entscheidet über die terminge-
lungen treffen. Wird die Bachelor- Arbeit rechte Abgabe das Datum des Poststem-
nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als pels. Der Abgabetermin wird der oder
mit „nicht ausreichend“ bewertet. demStudierenden schriftlichmit Aushän-

digung des Themas bekannt gegeben.

4.1.5.4 Form der Bachelor-Arbeit

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen vorsehen, dass die Bachelor-Arbeit
auch in Form einer Gruppenarbeit mit
höchstens fünf Teilnehmerinnen oder
Teilnehmern angefertigt werden kann,
wenn der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag der oder des Einzelnen
auf Grund der Angabe von Abschnitten,
Seitenzahlen oder anderer objektiver
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und
bewertbar ist und die Anforderung nach
Ziffer 4.1.5.1 Satz 1 erfüllt.

(2) Die Besonderen Bestimmungen re- (2) Die Bachelor-Arbeit ist in drei Ex-
geln, in welcher Form und Sprache die emplaren in ausgedruckter, gebundener
Bachelor- Arbeit abgegeben werden darf Formsowie einmal in elektronischer Form
(Papier, CD-ROM, Videoband, Objekt oder abzugeben.
ähnliches). Sie können insbesondere vor-
sehen, dass die Arbeit zusätzlich zu einer
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anderen Abgabeform auch in einer digita-
len Form einzureichen ist. Eine elektroni-
sche Überprüfung auf Plagiate ist zuläs-
sig.

(3) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit
hat die Kandidatin oder der Kandidat
schriftlich zu versichern, dass sie oder er
die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren
oder seinen entsprechend gekennzeich-
neten Anteil an der Arbeit – selbstständig
verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat.

4.1.5.5 Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit

Die Besonderen Bestimmungen legen die Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Ar-
Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beit beträgt 3 Monate.
fest. Diese beträgt – entsprechend der
Anzahl der vorgesehenen Credit-Points
des Moduls Bachelor- Thesis – mindes-
tens vier Wochen und höchstens drei Mo-
nate.
Bei Arbeiten, die in einer Einrichtung
außerhalb der Hochschule durchgeführt
werden oder bei experimentellen Arbei-
ten oder wenn neben der Bachelor-Ar-
beit noch Lehrveranstaltungen stattfin-
den, kann der Prüfungsausschuss im Ein-
vernehmen mit der Referentin oder dem
Referenten und der Korreferentin oder
dem Korreferenten den Bearbeitungszeit-
raumworkloadneutral verlängern, höchs-
tens jedoch um drei Monate.
Das Thema der Arbeit muss so beschaf-
fen sein, dass es innerhalb der jeweils
vorgesehenen Bearbeitungszeit bearbei-
tet werden kann.
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4.1.5.6 Bachelor-Kolloquium

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön- (1) Ein Bachelor-Kolloquium ist vorgese-
nen ein Bachelor-Kolloquium vorsehen. hen.

(2) Ein Bachelor-Kolloquium ist eine (2) Gegenstand des Kolloquiums sind die
mündliche Prüfung in der Ausgestaltung Inhalte der jeweiligen Abschlussarbeit.
eines Fachgesprächs über den Gegen- Die Dauer des Kolloquiums beträgt 45 Mi-
stand der Bachelor-Arbeit. Die Dauer nuten pro Kandidat oder Kandidatin. Das
legt der Fachbereich in den Besonderen Kolloquium setzt sich aus 15Minuten Vor-
Bestimmungen fest, wobei 15 Minu- trag und aus 30 Minuten Fachgespräch
ten je Kandidatin oder Kandidat nicht zusammen.
unterschritten werden dürfen. Prüfungs-
berechtigt im Bachelor-Kolloquium sind
die Referentin/ der Referent und die
Korreferentin/der Korreferent.

(3) Die Dauer, die teilnehmenden Perso-
nen, der wesentliche Verlauf und die Er-
gebnisse des Bachelor-Kolloquiums sind
zu protokollieren.

(4) DasBachelor-Kolloquium ist in der Re-
gel hochschulöffentlich. Dies gilt nicht für
die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses.

(5) Für den Fall, dass die Bachelor-
Arbeit in Form einer Gruppenarbeit er-
bracht wurde, kann das Bachelor-Kollo-
quium auch als Gruppenprüfung durch-
geführt werden, wobei auch hier die An-
forderungen von Ziffer 4.1.5.4 Absatz 1
sinngemäß gelten. Der Prüfungsablauf ist
mindestens zwei Wochen vor dem Prü-
fungstermin verbindlich bekanntzugeben.

4.1.5.7 Bewertung und Ergebnisbekanntgabe

(1) Bachelor-Arbeiten sollen von der Re-
ferentin oder dem Referenten und der
Korreferentin oder dem Korreferenten in-
nerhalb von zwei Monaten nach Abgabe
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der Arbeit bewertet werden.

(2) Über das Ergebnis der Bachelor-Ar-
beit ist von der Referentin oder dem
Referenten und von der Korreferentin
oder dem Korreferenten eine Bewertung
mit schriftlicher Begründung anzuferti-
gen. Ziffer 4.2 Absatz 1-3 gilt entspre-
chend.

4.2 Bewertung der Leistungen, Bildung der Modulnote
und Bildung der Gesamtnote

(1) Für die Bewertung einer Prüfungs-
oder Studienleistung, inklusive der Bache-
lor-Arbeit und des Bachelor-Kolloquiums,
werden die Noten der Tabelle A vergeben.

(2) Bei der Notenermittlung wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen.

(3) Die Tabelle A gilt auch, wenn eine Prü-
fungs- oder Studienleistung von mehre-
ren Prüfern bewertet wird. Können sich
die Prüfer in diesem Fall nicht auf eine
Note einigen, wird das arithmetische Mit-
tel der vergebenen Einzelnoten gebildet
und nach Tabelle B denNoten zugeordnet.
Die Besonderen Bestimmungen können in
letzteremFall alternativ die Hinzuziehung
einer Drittprüferin oder eines Drittprüfers
vorsehen und die Notenermittlung für die-
sen Fall regeln.

(4) In begründeten Fällen können die Mo-
dule anstelle einer Prüfung auch mit dem
erfolgreichen Abschluss beendet werden.
Dieses Ergebnis bleibt bei der Abschluss-

27



notenberechnung unberücksichtigt.

(5) Besteht eine Modulprüfung aus meh- (5) DieModulnotewird als arithmetisches
reren Prüfungs- und ggf. Studienleistun- Mittel aus denNoten der zugehörigen Prü-
gen, so wird die Modulnote aus dem ge- fungs- und Studienleistungen nach Cre-
wichteten arithmetischen Mittel der No- dit-Points gewichtet ermittelt.
ten der einzelnen Prüfungs- und Stu-
dienleistungen errechnet, wobei jede Prü-
fungs- oder Studienleistung für sich be-
standen sein muss. Die Gewichtungen
werden in den Besonderen Bestimmun-
gen festgelegt.

(6) Die Gesamtnote der Bachelor-Prü- (6) In die Gesamtnote der Bachelor-Prü-
fungwird aus demgewichteten arithmeti- fung gehen alle Module des ersten, zwei-
schen Mittel aller Modulnoten einschließ- ten und dritten Semesters, gewichtet mit
lich des Moduls Bachelor-Thesis gebildet. ihren jeweiligen Credit-Points, alle Modu-
Die Gewichtungen werden in den Beson- le des vierten, fünften und sechsten Se-
deren Bestimmungen festgelegt. Es wer- mesters, gewichtetmit demDoppelten ih-
den dabei nur die Module berücksichtigt, rer jeweiligen Credit-Points, und das Mo-
die zum Erreichen der Gesamtzahl der dul Bachelor-Thesis, gewichtet mit dem
Credit-Points des Studiengangs erforder- Dreifachen seiner Credit-Points, ein.
lich sind.

(7) Bei der Bildung der Note einer aus
mehreren Prüfungs- und ggf. Studienleis-
tungen bestehenden Modulprüfung sowie
bei der Bildung der Gesamtnote der Ba-
chelor-Prüfung wird beim Ergebnis im-
mer nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundungen gestri-
chen. Eine weitere Rundung auf die in Ta-
belle A aufgeführten Noten erfolgt nicht.
Der Notenwert entspricht den in Tabelle C
aufgeführten Noten in Worten.

(8) Bei überragenden Leistungen in der (8) Bei überragenden Leistungen (einer
Bachelor-Prüfung kann zusätzlich zur Ge- Geamtnote 1,0 bis 1,2)wird zusätzlich zur
samtnote das Prädikat „mit Auszeichnung Gesamtnote das Prädikat »mit Auszeich-
bestanden“ erteilt werden. Sofern davon nung bestanden« erteilt.
Gebrauch gemacht werden soll, müssen
die Besonderen Bestimmungen hierzu Nä-
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heres regeln.

(9) Zusätzlich zur Gesamtnote wird im
Diploma Supplement der ECTS-Rang ent-
sprechend der nachfolgenden ECTS-Be-
wertungsskala ausgewiesen:
• A die besten 10%
• B die nächsten 25%
• C die nächsten 30%
• D die nächsten 25%
• E die nächsten 10%

Grundlage der Berechnung des ECTS-
Rangs sind die Abschlussnoten nach der
deutschen Notenskala mit einer Nach-
kommastelle von 1,0 bis 4,0 der Absol-
ventinnen und der Absolventen des je-
weiligen Studiengangs, die während der
6 dem Semester der letzten Prüfung vor-
hergehenden Semester ihr Studium er-
folgreich beendet haben. Die Gruppengrö-
ße zur Berechnung des ECTS-Rangs um-
fasst mindestens 30 Absolventinnen und
Absolventen. Wird diese Gruppengröße
innerhalb von 6 Semestern nicht erreicht,
ist der Zeitraum semesterweise zu ver-
längern, bis die erforderlicheGruppengrö-
ße erreicht ist. Der ECTS-Rang wird erst-
malig ausgewiesen, wenn die beschriebe-
nen Voraussetzungen vorliegen.
Im Falle von Notengleichheit wird der je-
weils bessere Rang vergeben.

4.3 Festsetzung der Note bzw. Ergebnisse

(1) Die Noten bzw. Ergebnisse für die ein-
zelnen Prüfungs- und Studienleistungen
werden unverzüglich von den jeweiligen
Prüferinnen und Prüfern im Rahmen des
vom Prüfungsausschuss nach Ziffer 3.1.2
Absatz 1 Nr. 5 zu bestimmenden Termin-
plans festgesetzt.
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(2) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden,
wenn sämtliche Modulprüfungen des Ba-
chelorstudiums inklusive des Moduls Ba-
chelor-Thesis mindestens „ausreichend“
sind.

4.4 Notenbekanntgabe

(1) Die Ergebnisse sämtlicher Leistungs-
nachweise werden unverzüglich bekannt
gegeben. Die Notenbekanntgabe erfolgt
durch das elektronische Prüfungssystem
der Hochschule RheinMain, ersatzweise
durch schriftliche Mitteilung oder stu-
diengangsöffentlichen Aushang in pseud-
onymisierter Form am schwarzen Brett
des jeweiligen Studiengangs. Die Be-
kanntgabe ist jeweils aktenkundig zu ma-
chen.

(2) Im Falle des endgültigen Nichtbeste-
hens erfolgt ein schriftlicher Bescheidmit
Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die schutzwürdigen Interessen der
Betroffenen und die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Regelungen sind je-
weils zu beachten.
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Notenwert Note in Worten Definition

1,0
1,3

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,7
2,0
2,3

gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt

2,7
3,0
3,3

befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht

3,7
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den An-
forderungen noch genügt

5,0 nicht ausreichend eine Leistung, diewegen erheblicherMängel
den Anforderungen nicht mehr genügt

Tabelle A: Bewertung einer Prüfungs- oder Studienleistung
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Mittelwert Notenwert

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3

gut eine Leistung, die erheblich über
den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

2,7
2,7
2,7
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3

befriedigend eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht

3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

3,7
3,7
3,7
4,0
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel den Anforderungen noch ge-
nügt

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

nichtausreichend eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen
nicht mehr genügt

Tabelle B: Berechnung der Note einer Prüfungs- oder Studienleistung durch mehrere
Prüfer bei unterschiedlichen Bewertungsergebnissen
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Notenwert Note in Worten Definition

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht

3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den An-
forderungen noch genügt

Tabelle C: Werte von Modulnoten und der Gesamtnote
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5 Zulassungen zu Prüfungen

5.1 Antrag auf Zulassung, beizufügende Dokumente und
Beteiligung der Studierenden

(1) Die Fachbereiche legen in den Be- (1) Prüfungs- und Studienleistungen
sonderenBestimmungen fest, inwelchem werden studienbegleitend abgenommen
Studiensemester die Studentin oder der und sollen in dem Semester erbracht
Student den Antrag auf Zulassung zu den werden, in dem die jeweilige Lehrveran-
Prüfungs- und Studienleistungen stellen staltung abgeschlossen wird. Prüfungs-
soll. Die Anmeldefristen für die Teilnahme und Studienleistungen mit denen ein
an den Prüfungs- und ggf. Studienleistun- Modul abgeschlossen wird, sollen in dem
gen werden spätestens ab Vorlesungs- Semester abgenommen werde in dem
beginn fachbereichsöffentlich durch Aus- die letzte der Lehrveranstaltungen des
hang am schwarzen Brett des Studien- Moduls abgeschlossen wird.
gangs oder auf der Internetseite oder
über dasPortal derHochschule unter dem Die Anmeldefristen für die Teilnahme
jeweiligen Studiengang bekannt gegeben. an den Prüfungen zu Prüfungs- und
Die Studierenden haben sich rechtzeitig Studienleistungen werden ab Vorle-
über die konkrete Internetadresse zu in- sungsbeginn fachbereichsöffentlich
formieren. durch Aushang am schwarzen Brett des
ImRegelfall sind die Studierenden zu den Studiengangs oder auf der Internetseite
Wiederholungsterminen automatisch an- des Fachbereichs unter dem Studiengang
gemeldet (Ziffer 7.3). Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaf-
Prüfungsvoraussetzungen können so ge- ten bekannt gegeben.
staltet werden, dass ein zügiger Studien-
verlauf gefördert wird (Fortschrittsrege- Mit der Anmeldung zu einer Prüfungsleis-
lung). In diesen Fällen kann auf eine auto- tung in einem Wahlpflichtmodul ist die
matische Anmeldung verzichtet werden Wahl des Wahlpflichtmoduls bindend. Ein
(siehe Ziffer 7.3). Wechsel des Wahlpflichtmoduls kann da-
DerAntrag auf Zulassung erfolgt über das nach lediglich noch auf Antrag an den
elektronische Anmeldesystem der Hoch- Prüfungsausschuss gestattet werden. Er
schule RheinMain, ersatzweise schriftlich ist jedoch ausgeschlossen, wenn bereits
an die Vorsitzende oder den Vorsitzen- ein erfolgloser Prüfungsversuch in einem
den des Prüfungsausschusses. Die Fris- Wahlpflichtmodul vorliegt.
ten sind so zu bemessen, dass die Re-
gelstudienzeiten eingehaltenwerden kön-
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nen. Vom Zeitpunkt der Antragstellung
bis zum Abschluss der Bachelor- Prüfung
muss die Studentin oder der Student an
der Hochschule RheinMain im entspre-
chenden Studiengang immatrikuliert sein.

(2) Der Antrag auf Zulassung zum Modul (2) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit
Bachelor-Thesis ist schriftlich an die Vor- kann beantragen, wermindestens 170 er-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prü- brachte Credit-Points nachweist.
fungsausschusses zu richten. Dem An-
trag auf Zulassung ist zudem der Nach-
weis über den Erwerb der in den Besonde-
ren Bestimmungen festgelegten, für die
Zulassung benötigtenModule oderCredit-
Points, beizufügen.

5.2 Zulassung

5.2.1 Entscheidung über Zulassung

(1) Die Zulassung nach Ziffer 5.1 Absatz
1 erfolgt über das elektronische Anmel-
desystem der Hochschule RheinMain er-
satzweise schriftlich durch die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses.

(2) Die Zulassung zum Modul Bachelor-
Thesis erfolgt durch den Prüfungsaus-
schuss.

5.2.2 Ablehnung der Zulassung
Die Zulassung zu einem Modul oder einer
Prüfungs- oder Studienleistung ist abzu-
lehnen, wenn die Studentin oder der Stu-
dent
1. den nach Ziffer 5.1 erforderlichen
Antrag nicht form- oder fristgerecht
stellt,

2. die in Ziffer 5.1 Absatz 2 genann-
ten Unterlagen nicht oder nicht voll-
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ständig einreicht.
Bei nichtbestandener Bachelor-Arbeit
entfällt rückwirkend die Zulassung zum
Bachelor- Kolloquium.

5.2.3 Ausnahmen für ausländische Studierende
Für Studierende ausländischer Partner-
hochschulen, die imRahmen eines Studie-
rendenaustausches nur befristet imma-
trikuliert sind, kann der zuständige Prü-
fungsausschuss Ausnahmen von den Be-
stimmungen unter Ziffer 5.1 und 5.2 zu-
lassen.
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6 Nichtbestehen, Versäumnis, Rücktritt
und Täuschung

6.1 Nichtbestehen

(1) Eine Prüfungs- oder Studienleistung
ist nicht bestanden, wenn sie nicht min-
destens mit „ausreichend“ bewertet wor-
den ist.

(2) Die in einer Gruppenarbeit erbrachten
Einzelleistungen führen außerdem dann
zu einemNichtbestehen,wenn sie denAn-
forderungen nach Ziffer 4.1.3.4 und Ziffer
4.1.5.4 Absatz 1 nicht entsprechen.

6.2 Versäumnis, Rücktritt und Fristverlängerung

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit
„nicht ausreichend“ bewertet, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat zu einem
Prüfungstermin aus von ihr oder ihm
zu vertretenden Gründen nach verbindli-
cher Anmeldung nicht erscheint oder der
von dem Prüfungsausschuss festgesetz-
teWiederholungszeitraumabgelaufen ist.
Gleiches gilt, wenn ein Abgabetermin ver-
säumt wurde.

(2) Der Rücktritt von einer Prüfungs- oder
Studienleistung, die bereits angetreten
wurde, hat die Erteilung der Note „nicht
ausreichend“ zur Folge, es sei denn, der
Rücktritt erfolgt aus von der oder dem
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Studierenden nicht zu vertretenden Grün-
den. Mit Ausgabe der Aufgabenstellung
ist die Prüfungs- oder Studienleistung an-
getreten.

(3) Im Übrigen können die Besonderen (3) Studierende können von Prüfungen zu
Bestimmungen Fristen festlegen, zu de- Studienleistungen immer und von Prüfun-
nen ein Rücktritt vor Antritt einer Prü- gen zu Prüfungsleistungen beim 1. Ver-
fungs- oder Studienleistung ohne Angabe such bis um 24:00 Uhr amVortag des Prü-
von Gründen möglich ist. fungstages ohne Angabe von Gründen zu-

rücktreten.

(4) Bleibt die/der Studierende dem Prü-
fungstermin fern, tritt sie/er von der Prü-
fung zurück oder versäumt sie/er für
die Prüfung festgesetzte Fristen, so sind
die geltend gemachten Gründe dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich
unter Angabe der betreffenden Prüfung
vom Prüfling anzuzeigen und nachzuwei-
sen.

(5) Der Nachweis der Gründe muss
bei Krankheit der Kandidatin oder des
Kandidaten bzw. eines von ihr/ihm zu
betreuenden Kindes durch Vorlage eines
ärztlichen Attestes erfolgen, welches
mindestens Ausführungen über die Art
der Krankheitssymptome bzw. die Art der
Leistungsminderung beinhaltet, soweit
dies zur Beurteilung der Prüfungsunfä-
higkeit bzw. der Betreuungsbedürftigkeit
durch die Hochschule erforderlich ist. In
den Besonderen Bestimmungen kann bei
dem zweiten Fernbleiben von derselben
Prüfungsleistung hintereinander infolge
Krankheit auch die Vorlage eines ent-
sprechenden amtsärztlichen Attestes,
ansonsten die Vorlage einer amtlichen
(behördlichen) Bescheinigung gefordert
werden.
Im Falle der Krankheit einer oder eines
pflegebedürftigen anderen nahen Ange-
hörigen muss der/die Studierende sowohl
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die Pflegebedürftigkeit als auch die Über-
nahme der Pflege mit amtlichem Zeugnis
nachweisen. Eine Kostenübernahme für
die geforderten Nachweise erfolgt nicht.

(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet
darüber, ob es sich umGründe handelt, die
die Kandidatin oder der Kandidat zu ver-
treten hat und ob die entsprechende Prü-
fung als nicht bestanden gilt. Wenn die
Kandidatin oder der Kandidat die Gründe
nicht zu vertreten hat, gilt die Prüfung als
nicht angetreten, der Prüfungsausschuss
gewährt eine neue Prüfungsmöglichkeit
oder eine Fristverlängerung. Die Besonde-
ren Bestimmungen können einemaximale
Fristverlängerung vorsehen.

(7) Auf Antrag einer Studierenden sind
die Mutterschutzfristen, wie sie im je-
weils gültigen Gesetz zum Schutz der
erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festge-
legt sind, entsprechend zu berücksichti-
gen. Dem Antrag sind die erforderlichen
Nachweise beizufügen. Die Mutterschutz-
fristen unterbrechen jede Frist nach der
Prüfungsordnung des Fachbereichs.

(8) Gleichfalls sind die Fristen der Eltern-
zeit nach Maßgabe des jeweiligen Geset-
zes auf Nachweis zu berücksichtigen. Die
Studierende oder der Studierende muss
bis spätestens vier Wochen vor dem Zeit-
punkt, von dem sie oder er die Elternzeit
antreten will, dem Prüfungsausschuss
unter Beifügung der erforderlichen Nach-
weise schriftlich mitteilen, zu welchem
Zeitraum sie oder er Elternzeit in An-
spruch nehmen will. Der Prüfungsaus-
schuss teilt der oder dem Studierenden
das Ergebnis sowie die neu festgesetzten
Prüfungszeiten unverzüglich mit. Die Be-
arbeitungszeit der Bachelor-Arbeit oder
Master- Arbeit kann nicht durch Eltern-
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zeit unterbrochen werden. Die gestellte
Arbeit gilt als nicht vergeben. NachAblauf
der Elternzeit erhält die Studierende oder
der Studierende ein neues Thema.

6.3 Täuschung und Ordnungsverstöße

(1) Versucht die Kandidatin oder der Kan-
didat das Ergebnis ihrer oder seiner Prü-
fungs- oder Studienleistung durch Täu-
schung, die Benutzung nicht zugelasse-
ner Hilfsmittel oder durch das Aneignen
fremder geistiger Leistung (Plagiat) zu
beeinflussen, wird die Prüfungsleistung
oder Studienleistung mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet.

(2) Mobiltelefone (z.B. Handys, Smart-
phones) oder andere elektronische Gerä-
te, soweit diese nicht ausdrücklich zuge-
lassen sind, dürfen im Prüfungsraum nur
in ausgeschaltetemZustand sowie außer-
halb der Reichweite mitgeführt werden
und sind auf Verlangen bei der Aufsicht
abzugeben. Das unerlaubteMitführen die-
ser unzulässigen Hilfsmittel wird als Täu-
schungsversuch gewertet. Die entspre-
chende Prüfungs- oder Studienleistung
wird mit „nicht ausreichend“ bewertet.

(3) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die
oder der den ordnungsgemäßen Ablauf
der Prüfung - trotz Aufforderung der auf-
sichtführenden Person dies zu unterlas-
sen – stört, kann von der aufsichtfüh-
renden Person von der Fortsetzung der
Prüfung ausgeschlossenwerden; im Falle
des Ausschlusseswird die entsprechende
Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewer-
tet. Wird eine Kandidatin oder ein Kandi-
dat von der weiteren Erbringung dieser
Prüfung ausgeschlossen, kann sie oder er
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verlangen, dass diese Entscheidung vom
Prüfungsausschuss überprüft wird. Das
weitere Verfahren wird in Ziffer 9 gere-
gelt.

(4) Im Falle eines mehrfachen oder
schwerwiegenden Täuschungsversuches
kann die oder der zu Prüfende exmatriku-
liert werden. Die Besonderen Bestimmun-
gen könnenweitere Sanktionsmöglichkei-
ten für die unter Ziffer 6.3 Absatz 1, 2 und
3 beschriebenen Fälle vorsehen.

(5) Hat die Kandidatin oder der Kandi-
dat bei der Prüfung getäuscht und wird
dies erst nach der Aushändigung der
Abschlussdokumente (Urkunde, Zeugnis
usw.) bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für die Prü-
fungs- oder Studienleistungen, bei deren
Erbringung die Kandidatin oder der Kandi-
dat getäuscht hat, entsprechend berichti-
gen und die Prüfung für „nicht bestanden“
erklären.

(6) Die durch Täuschung erworbenen
Abschlussdokumente (Urkunde, Zeugnis
usw.) sind einzuziehen und gegebenen-
falls neu zu erteilen. Eine Entscheidung
nach Ziffer 6.3 Absatz 5 ist nach einer
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des
Zeugnisses ausgeschlossen.
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7 Wiederholung von Prüfungsleistungen

7.1 Nichtwiederholbarkeit bestandener
Prüfungsleistungen
Bestandene Prüfungsleistungen können
nicht wiederholt werden.

7.2 Wiederholung
Nichtbestandene Prüfungsleistungen Bei Prüfungsleistungen, die nur in Form

können zweimal wiederholt werden. von Klausuren abgenommen werden,
Für Wahlpflichtmodule kann in den Be- kann die letztmalige Wiederholung der
sonderen Bestimmungen festgelegt wer- Prüfung auf Antrag des oder der Studie-
den, dass nach einer erstmalig erfolglo- renden in Form einer mündlichen Prüfung
sen Prüfungsleistung die Festlegung auf abgelegt werden.
ein Wahlpflichtmodul durch die Studie-
rende oder den Studierenden durch An-
trag an den Prüfungsausschuss widerru-
fen werden kann. Diese Möglichkeit kann
einmalig genutzt werden. Dies gilt nicht,
wenn das Modul bereits erfolgreich abge-
schlossen wurde.
Prüfungsleistungen, die nicht mehr wie-
derholt werden können, sind von zwei
Prüfenden zu bewerten. Ziffer 4.2 bleibt
hiervon unberührt.
Eine zweite Wiederholung der Bachelor-
Arbeit und – soweit vorgesehen – des Ba-
chelor- Kolloquiums ist ausgeschlossen.
In Prüfungen, die nur in Form von Klau-
suren abgenommen werden, kann in den
Besonderen Bestimmungen vorgesehen
werden, dass die letztmalige Wiederho-
lung der Prüfung in Form einer mündli-
chen Prüfung abzulegen ist oder dass die
Studierenden die Wahl zwischen Klausur
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oder mündlicher Prüfung haben.

7.3 Fristen
Wiederholungsprüfungen für nicht be-
standene Prüfungsleistungen müssen
zum nächstmöglichen Termin abgelegt
werden. Einer besonderen Anmeldung
hierzu bedarf es nicht, die oder der Stu-
dierende ist automatisch angemeldet.
Bei einer Fortschrittsregelung im Sinne
von Ziffer 5.1 Absatz 1 Satz 5 und 6
kann in den Besonderen Bestimmungen
Abweichendes geregelt werden.
Der Prüfungsausschuss kann in begrün-
deten Fällen von sich aus oder auf recht-
zeitigen, vorherigen Antrag eine abwei-
chende Regelung treffen. Ziffer 6.2 Ab-
satz 4 gilt entsprechend.

7.4 Folgen des endgültigen Nichtbestehens
Ist die Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung, die für das Bestehen eines Mo-
duls erforderlich gewesen wäre, nicht
mehr möglich, führt dies zum endgültigen
Nichtbestehen mit der Folge der Exmatri-
kulation (§ 59 Absatz 2 Nr. 6 HHG). Auf
Antrag erhält die/der Studierende gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise
und der Exmatrikulationsbescheinigung
eine schriftliche Bescheinigung des Prü-
fungsausschusses, welche die erbrach-
ten Prüfungs- und Studienleistungen und
deren Noten sowie die zu dem jeweili-
genModul noch fehlenden Prüfungs- oder
Studienleistungen enthält und erkennen
lässt, dass die Prüfung endgültig nicht be-
standen wurde.
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7.5 Endgültiges Nichtbestehen nach § 59 Abs. 4 HHG
Wer innerhalb von 4 Studiensemestern
keinen in einer Prüfungs- oder Stu-
dienordnung vorgesehenen Leistungs-
nachweis besteht, kann exmatrikuliert
werden. Die Entscheidung fällt der
Prüfungsausschuss in Ausübung pflicht-
gemäßen Ermessens. Den Studierenden
ist vorher Gelegenheit zum rechtlichen
Gehör zu geben. Eine erneute Immatri-
kulation im selben Studiengang ist zu
versagen.
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8 Klausureinsicht/Akteneinsicht

(1) Der Prüfungsausschuss hat sicherzu-
stellen, dass den Studierenden in ange-
messenem Zeitrahmen nach Bekanntga-
be der Noten Einsicht in die Prüfungs-
akten gewährt wird. Andernfalls können
Studierende innerhalb von zwei Monaten
nach Bekanntgabe der Noten beim Fach-
bereich Einsicht beantragen. Diese Ein-
sicht ist ihnen unverzüglich nach Antrag-
stellung zu gewähren.

(2) Das Recht auf Akteneinsicht nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz bleibt
hiervon unberührt.
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9 Widerspruch

(1) Widersprüche im Sinne der Verwal-
tungsgerichtsordnung (§ 68 ff. VwGO)
gegen das Prüfungsverfahren und gegen
Prüfungsentscheidungen sind, sofern ei-
ne Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde,
innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be, sonst innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntgabe beim Prüfungsausschuss ein-
zulegen. Die Frist wird auch durch die Ein-
legung bei der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten gewahrt.

(2) Hilft der Prüfungsausschuss dem Wi-
derspruch nicht ab, so leitet er das Ver-
fahren zur weiteren Bearbeitung – un-
ter Angabe des Sachverhaltes, der Ableh-
nungsgründe und eines Verfahrensvor-
schlages – an die Präsidentin oder den
Präsidenten weiter.

(3) Hilft die Präsidentin oder der Präsi-
dent demWiderspruch nicht ab, erteilt sie
oder er einen mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehenen Bescheid, in dem die
Ablehnungsgründe anzugeben sind.

(4) Die Studierenden haben sich während
eines schwebenden Prüfungsverfahrens
weiterhin zurück zumelden und haben die
im jeweiligen Semester anfallenden Se-
mesterbeiträge zu entrichten.

(5) Während eines schwebenden Prü-
fungsverfahrens kann der Prüfungs-
ausschuss eine Zulassung zu weiteren
Prüfungen (inkl. der streitgegenständ-
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lichen Prüfung) und zum Modul der
Bachelor-Thesis unter Vorbehalt aus-
sprechen. Die oder der Studierende
ist darauf hinzuweisen, dass ihr/ihm
während eines schwebenden Prüfungs-
verfahrens erbrachte Leistungen im Falle
der Nichtabhilfe rückwirkend wieder
aberkannt werden. Auf Antrag kann der
Prüfungsausschuss eine Bescheinigung
über während des schwebenden Prü-
fungsverfahrens erbrachten Leistungen
ausstellen. Ziffer 7.4 gilt sinngemäß.
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10 Abschlussdokumente

10.1 Abschluss-Zeugnis

10.1.1 Abschluss-Zeugnis der Bachelor-Prüfung

(1) Über die bestandene Bachelor-Prü-
fung wird unverzüglich, möglichst inner-
halb von vier Wochen, ein Abschluss-
Zeugnis erteilt, das die Noten aller Modul-
prüfungen enthält. Das Thema der Bache-
lor-Arbeit wird angegeben.

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Ta-
ges, an dem die letzte Prüfung erbracht
bzw. die Bachelor-Arbeit abgegeben wur-
de.

(3) Das Abschluss-Zeugnis enthält die
Gesamtnote. Diese wird nach Maßgabe
der Ziffer 4.2 Absatz 6 errechnet. Hinter
der in Worten geschriebenen Note wird
in Klammern der Notenwert gemäß Ziffer
4.2 Absatz 7 angegeben.

10.1.2 Unterschrift und Siegel Fachbereich
Das Zeugnis über den erfolgreichen Ab-
schluss der Bachelor-Prüfung wird von
der oder dem Vorsitzenden des zustän-
digen Prüfungsausschusses und der zu-
ständigen Dekanin bzw. dem zuständigen
Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel
des Fachbereichs versehen.
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10.2 Urkunde über die Verleihung des akademischen
Grades

(1) Neben demBachelor-Zeugnis wird der
Kandidatin oder dem Kandidaten eine Ur-
kunde mit dem Datum des Zeugnisses
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung
des Bachelor- Grades entsprechend der
Akkreditierung des Studiengangs und ggf.
entsprechend der Systemakkreditierung
der Hochschule beurkundet.

(2) Die Urkunde über die Verleihung des
akademischen Grades wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten der Hoch-
schule und der zuständigen Dekanin bzw.
dem zuständigen Dekan unterzeichnet
und mit dem Siegel der Hochschule ver-
sehen.

10.3 Diploma Supplement (DS)
DieHochschule stellt eine Vorlage für das Siehe Anlage »Diploma Supplement«.
Diploma Supplement in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend dem „Di-
ploma Supplement Modell“ der Europäi-
schen Union zur Verfügung. Die studien-
gangsspezifischen Inhalte des Diploma
Supplements sind in deutscher und engli-
scher Sprache in den Besonderen Bestim-
mungen festzulegen. Das Diploma Sup-
plement wird von der Dekanin oder dem
Dekan und der Prüfungsausschussvorsit-
zenden oder dem Prüfungsausschussvor-
sitzenden unterzeichnet und gilt nur in
Verbindung mit dem Original- Zeugnis.
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10.4 Transcript of Records (ToR)
Der Fachbereich stellt ein Transcript of
Records (Abschrift der Studiendaten) in
englischer Sprache aus, das mit dem Sie-
gel des Fachbereichs versehen wird und
nur in Verbindung mit dem Original-Zeug-
nis gilt. Im ToR werden alle erfolgreich
absolvierten Module mit ihren Prüfungs-
und Studienleistungen aufgeführt. Zudem
sind die vergebenen Credit-Points, die
Dauer des Moduls sowie die Noten aufzu-
führen.
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11 Sprachregelungen

(1) Lehrveranstaltungen, Prüfungs- und (1) Aufgrund der internationalen Ausrich-
Studienleistungen aus demPflichtbereich tung des Studiengangs Interdisziplinäre
können auf Englisch angeboten werden, Ingenieurwissenschaften können Lehr-
wenn parallel oder zumindest innerhalb veranstaltungen und Leistungsnachweise
eines dem Studienplan entsprechenden fremdsprachlich angeboten werden. Die
Zeitraumes diese samt Leistungsnach- jeweilige Unterrichts- und Prüfungsspra-
weis auch auf Deutsch angeboten wer- che wird im Modulhandbuch geregelt.
den. Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen in begründeten Fällen abweichende
Regelungen bezüglich eines ausschließ-
lich englischsprachigen Angebotes oder
bezüglich weiterer Fremdsprachen tref-
fen.

(2) In Wahlpflicht- und Wahlmodulen
können Lehrveranstaltungen und Leis-
tungsnachweise fremdsprachlich ange-
boten werden. Die jeweilige Unterrichts-
undPrüfungssprachewird imModulhand-
buch geregelt.

(3) In jedem Fall ist sicherzustellen,
dass auch im Falle von Wiederholungs-
prüfungen konstante Prüfungsbedingun-
gen herrschen und auch bei einem Wech-
sel in der Vorlesungssprache die Wieder-
holungsprüfungen in der jeweils gleichen
Sprache wie die ursprüngliche Ausgangs-
prüfung angeboten werden.
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12 Kooperationen
Bei Kooperationen der Hochschule Rhein-
Main mit anderen Hochschulen oder zwi-
schen verschiedenen Studiengängen der
Hochschule RheinMain, etwa durch das
Betreiben eines gemeinsamen Studien-
gangs oder den Austausch von einzel-
nen Modulen, werden die hierfür spezifi-
schen Besonderheiten, insbesondere das
von den Studierenden abzuleistende Stu-
dienprogrammund das Verfahren der Im-
matrikulation und des endgültigen Nicht-
bestehens bzw. der Exmatrikulation, in ei-
ner gesonderten Satzung geregelt.
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13 Einstellung von Studiengängen
Wird ein Studiengang eingestellt, wird
den Studierenden nach § 15 Abs. 3 HHG
die Möglichkeit eröffnet, das Studium in-
nerhalb der Regelstudienzeit abzuschlie-
ßen. Dies gilt nicht, wenn das Weiter-
studium in einem vergleichbaren Studien-
gang einer anderenhessischenHochschu-
le aufgrund der räumlichen Nähe oder aus
anderen Gründen zumutbar ist. Der Fach-
bereichsrat beschließt, in welchem Zeit-
raum noch Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen angeboten werden.
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14 In-Kraft-Treten
Diese Änderungen der Allgemeinen Be- Diese Besonderen Bestimmungen treten
stimmungen für Prüfungsordnungen der mit Veröffentlichung in den Amtlichen
Bachelorstudiengänge treten mit Veröf- Mitteilungen der Hochschule RheinMain
fentlichung in den amtlichen Mitteilungen zum 01.03.2014 in Kraft.
rückwirkend zum 15. April 2013 in Kraft.
Die Änderungen gelten ab In-Kraft-Tre-
ten auch für alle Prüfungsordnungen, die
auf Basis der o. g. ABPO vom 20.08.2012
beschlossen wurden.

Wiesbaden, den 16.04.2013 Wiesbaden, den 17.02.2014

Prof. Dr. Detlev Reymann Christine Jost
Präsident/in der Hochschule RheinMain Vizepräsident/in der Hochschule Rhein-

Main

Wolfgang Kleinekofort
Dekan/in des Fachbereich Ingenieurwis-
senschaften
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Anlagen

1 Curriculum

2 Regelungen zur Berufspraktischen Tätigkeit

3 Diploma Supplement
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Gemeinsame Module

Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Verfassen technischer Berichte 2 / 2 1 SU SL A
Fachenglisch 4 / 4 2 SU PL K o. mP o. A o. Pr
Betriebswirtschaftslehre 2 / 2 1 SU PL K o. mP o. A
Recht (Einführung) 2 / 2 2 SU SL K o. mP o. A
Berufsethik und Technikfolgenabschätzung 3 / 2 2 SU SL K o. mP o. A o. Pr
Lineare Algebra 4 / 4 1 V SL K o. A o. Pr
Analysis 1 4 / 4 1 V SL K o. A o. Pr
Analysis 2 4 / 4 2 V PL K o. A o. Pr
Grundlagen der Datenverarbeitung und -kommunikation 2 / 2 1 SU + P SL K o. mP
Prozedurale Programmiersprache / Problemlösestrategien 
(Excel, VBA) 4 / 4 2 SU PL K, A

Grundlagen der Physik 4  / 4 1 SU PL K o. mP
Grundlagen der Chemie 2 / 2 1 SU SL K o. mP
Praktikum Physik 2 / 2 2 P SL K o. mP
Praktikum Chemie 2 / 2 2 P SL A, mP
Methodisches Konstruieren 2 / 2 1 SU + Ü SL K, mP, A
CAD 3 / 2 1 SU + Ü SL K, mP, A
Mechanische Bauelemente 2 / 2 2 SU PL K o. mP
Technische Mechanik 3 / 3 1 SU SL K o. mP
Werkstoff- und Materialkunde 3 / 3 2 SU PL K o. mP
Elektrotechnik I 2 / 2 1 V SL K o. mP
Elektrotechnik II 2 / 2 2 V PL K o. mP
Messdatenerfassung 2 / 2 2 V + P SL K o. mP

Strömungslehre und 
Thermodynamik

5
Strömungslehre und Thermodynamik 5 / 4 3 V PL K o. mP

Elektronik 3 / 3 3 V + P SL K o. mP
Mess-, Sensor- und Regelungstechnik 3 / 3 3 V+Ü+P PL K o. mP
Ausgewählte Kapitel der Mathematik     
Stochastik 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED, EST
Analysis 3 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED, EST
Ausgewählte Kapitel der Informatik     
Aufbaukurs C++ 2 / 2 3 SU SL K, mP, A: MET MED, MEC
Objektorientierte Programmierung mit Praktikum (C++) 5 / 4 3 V + P SL K, mP, A: MET MEC
Speicherprogrammierbare Steuerung 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET EST
Ausgewählte Kapitel der Physik, Chemie und Biologie
Akustik und Optik 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED, EST
Chemie II (Organische Chemie) 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED
Biochemie und Toxikologie 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED, ITZ
Ökologie 3 / 3 3 SU SL K o. mP: MET EST, ITZ
Anatomie und Physiologie 2 / 2 3 SU SL K o. mP: MET MED
Ausgewählte Kapitel der Technik
Elektrotechnik III 3 / 3 3 SU SL K o. mP: MET EST
Digitaltechnik 3 / 3 3 SU SL K o. mP: MET ITZ, MEC
Fertigungsverfahren 4 / 4 3 SU + P SL K o. mP: MET MEC
Zentrale Themen der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit 3 / 3 3 SU SL MET ITZ

Energie und Umwelt 3 / 2 3 SU SL K o. mP: MET ITZ

Projekt I 5 Projekt I 5 3 Proj PL A
Berufspraxis 15 15 7 PL A: MET

Bachelorarbeit 12 7 PL A

Bachelor Kolloquium 3 7 Kolloquium PL mP

Abkürzungen Prüfungsformen Abkürzungen Lehr-/Lernformen
A      = schriftliche Ausarbeitung, z.B . Hausarbeit,  V     = Vorlesung
           Versuchsprotokoll, Portfolio, (Projekt-) Bericht P     = Praktikum
K      = Klausur Proj = Projekt
KT    = Kurztest im Semester SU   = Seminaristischer Unterricht
mP   = mündliche Prüfung / Fachgespräch Ü     = Übung/Laborübung
Pr     = Präsentation (mdl. Vortrag/ Referat)
MET = Mit Erfolg teilgenommen

Physik und Chemie

10

Curriculum 
Bachelor Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften

Schlüsselkompetenzen I 6

Schlüsselkompetenzen II
7

Mathematik
12

Informatik
6

Konstruktion
7

Mechanische und 
werkstofftechnische Grundlagen 6

Elektrotechnik
6

o. = oder, Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters fachbereichsöffentlich durch Aushang am schwarzen Brett des SG oder 
auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften 
bekannt gegeben.

Elektronik und Messtechnik 6

Orientierungsmodul

14

Das Orientierungsmodul wird mit Studienleistungen in den gewählten Lehrveranstaltungen und einer schriftlichen Ausarbeitung zur 
Reflexion der Studienrichtungswahl abgeschlossen. Die schriftliche Ausarbeitung zählt als SL und wird mit 0 CP gewichtet. Wenn die 
schriftliche Ausarbeitung eine ausreichende Reflexion der Studienrichtungswahl erkennen lässt, lautet die Bewertung "mit Erfolg 
teilgenommen" (MET). Ist eine ausreichende Reflexion der Studienrichtungswahl nicht erkennbar, kann MET durch ein ergänzendes 
Fachgespräch erteilt werden.

Bachelor Thesis
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Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Strömungslehre 2 / 2 4 SU SL K o. mP
Wärmeübertragung 2 / 2 4 SU SL K o. mP
Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 / 4,5 4 V + P PL K o. mP
Energiewirtschaft 2 / 2 4 SU PL K o. mP
Solarenergie 3 / 2,5 4 SU + P
Wind- / Wasserkraft 2 / 2 4 V + P
Energierecht / EEG / KWK Ges. 4 / 4 4 SU PL K, Pr

Elektrische Sicherheit und EMV 4 / 4 4 SU SL K, A
Emissions- / Immissionsmesstechnik 4 / 3 4 SU SL K o. mP
Energiespeicher (elektrisch, chemisch) 5 / 4 5 SU + Ü PL K, A
Energiespeicher (nichtelektrisch) 5 / 4 5 SU + Ü SL A

Profilmodule:  Aus zwei Profilmodulen ist eines zu wählen.

Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Profilmodul Elektrotechnik 6 Elektrotechnik IV (Ausgewählte Kapitel der 
Elektrotechnik) 6 / 6 4 SU PL K o. mP

Maschinendynamik 3 / 3 4 V + Ü SL K o. mP
Dynamik (TM III) 3 / 2 4 SU PL K o. mP

Wahlpflichtmodule I - V EST*:  Aus den sechs angebotenen Wahlpflichtmodulen sind fünf zu wählen.

Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Elektroenergiesysteme I 4 / 4 5 / 6 SU SL K o. mP
Elektroenergiesysteme II 4 / 4 5 / 6 SU PL K o. mP
Praktikum Elektroenergiesysteme 2 / 2 5 / 6 P SL A, mP
Windenergie II E (Elektrische Anlagenteile) 4 / 4 5 / 6 SU SL K o. mP
Photovoltaik 4 / 4 5 / 6 SU PL K o. mP
El. Maschinen II (Generatoren) 2 / 2 5 / 6 SU SL K o. mP
Windenergie II M (Mechanische Aspekte) 4 / 4 5 / 6 SU + Ü SL K o. mP
Solarenergie II (Thermische Solarenergie) 4 / 4 5 / 6 SU + Ü PL K o. mP
Unkonventionelle Wasserkraft (Wellenenergie, 
Gezeitenkraftwerke)

2 / 2 5 / 6 SU + Ü SL K o. mP

Konventionelle Kraftwerkstechnik 4 / 4 5 / 6 SU + Ü PL K o. mP
Heiz- und Kühltechnik 4 / 4 5 / 6 SU,Ü, P SL K o. mP

Anlagen zur Abwärmenutzung (WRG / ORC) 2 / 2 5 / 6 SU + Ü SL K o. mP
Ausgewählte Kapitel der Kraftwerkstechnik 2 / 2 5 / 6 SU SL K o. mP

Simulation Simulationstechnik (Matlab/Simulink) 4 / 4 5 / 6 SU PL mP, A

Simulation thermischer Vorgänge in Gebäuden und 
Anlagen 2 / 2 5 / 6 SU SL A

Simulation von Gas-/Fernwärmenetzen 2 / 2 5 / 6 SU SL A o. Pr
Simulation elektrischer Netze 4 / 4 5 / 6 SU SL A
Mehrkörpersimulation 2 / 1 5 / 6 SU SL K, mP
Finite Elemente Methode 3 / 3 5 / 6 SU + P SL K o. mP, A

Applied Computational Fluid Dynamics 3 / 2 5 / 6 SU + P SL K o. mP o. A o. 
Pr

Kreislaufwirtschaft 5 / 4 5 / 6 SU PL K o. mP
Lärmmesstechnik und Lärmschutz 3 / 2 5 / 6 SU SL Pr, A o. K
Biochemie / Toxikologie 2 / 2 5 / 6 SU SL K o. mP

Abkürzungen Prüfungsformen Abkürzungen Lehr-/Lernformen
A      = schriftliche Ausarbeitung, z.B . Hausarbeit,  V     = Vorlesung
           Versuchsprotokoll, Portfolio, (Projekt-) Bericht P     = Praktikum
K      = Klausur Proj = Projekt
KT    = Kurztest im Semester SU   = Seminaristischer Unterricht
mP   = mündliche Prüfung / Fachgespräch Ü     = Übung/Laborübung
Pr     = Präsentation (mdl. Vortrag/ Referat)
MET = Mit Erfolg teilgenommen

 Curriculum
Studienrichtung Energiesystemtechnik

Pflichtmodule (4. - 6. Semester)

Energiewandlung I
9

Energiewandlung II
7

SL K, A o. Pr

Energie und Umwelt

8 Auswahl aus einer der folgenden LV:

Energiespeicherung und 
-verteilung 10

Profilmodul Maschinenbau
6

Netze
10

El. Energieerzeugung
10

Auswahl aus einer der folgenden LV:

Mechanische/Thermische 
Energiewandlung A

10

Mechanische/Thermische 
Energiewandlung B

10

o. = oder, Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters fachbereichsöffentlich durch Aushang am schwarzen Brett des 
SG oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre 
Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.

* Ein Wahlpflichtmodul gilt mit Anmeldung zur Prüfungsleistung im Modul als verbindlich belegt und muss dann auch abgeschlossen werden.

10

Auswahl von genau 6 CP aus den folgenden LV:

Rohstoffe und Umwelt
10



Modulname CP Lehrveranstaltungen

C
P 

/ S
W

S

Se
m

es
te

r

Le
hr

- /
Le

rn
fo

rm

PL
 / 

SL

Le
is

tu
ng

s-
na

ch
w

ei
s

Pr
üf

un
gs

fo
r

m

Einführung ITZ 5 Einführung in die Entwicklungszusammenarbeit 5 / 5 4 SU PL A

Interkulturelle Kompetenz 4 / 4 4 SU SL MET
Fremdsprache 4 / 4 4 SU SL MET
Rolle und Verantwortung im Beruf 1 / 1 4 SU SL MET
Umgang mit Konflikten 1 / 1 4 SU SL MET

Produktentwicklung 5 Moderne Methoden der Produktentwicklung 5 / 4 4 SU PL A, Pr
Cleaner Production 3 / 3 5 SU SL K, A, Pr
Gerätekonstruktion 4 / 4 5 SU PL A, Pr
Vertiefung Computer Aided Design (VCAD) 3 / 2 5 SU SL A, Pr
Projektmanagement 3 / 2 5 SU SL A, Pr
Unternehmensgründung 3 / 3 5 SU PL Pr
Geschickt Verhandeln 1 / 1 5 SU SL MET
Zeitmanagement 1 / 1 5 SU SL MET
Personal und Organisiation 2 / 2 5 SU SL K o. mP o. A

Vertiefung ITZ 10 Zusammenstellung der LV aus der LV-
Auswahlliste ITZ und weiteren Angeboten*** 10 6 SL A

Projektarbeit A 5 6 Proj SL A
Projektarbeit B 5 6 Proj PL A

Modulname CP Lehrveranstaltungen
C
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Biophysik 2 / 2 4 - 6 SU SL K o. mP
Medizinische Physik und Technik 2 / 2 4 - 6 SU PL K o. mP
Medizintechnische Werkstoffe und Implantate 2 / 2 4 - 6 SU SL K o. mP
Biomechanik 2 / 2 4 - 6 SU SL mP o. A o. Pr
Therapiegeräte 2 / 2 4 - 6 SU SL K o. mP
Medizintechnisches Labor (Auswahl aus dem 
Laborkatalog der Studienrichtung MED; s. 
Curriculum MED)

7 / 6 4 - 6 SU + P PL K, A

Labordiagnostische Geräte 2 / 2 4 - 6 SU SL K o. mP
Medizingerätesicherheit 1 / 1 4 - 6 SU SL K o. mP
Solarenergie 3 / 2,5 4 - 6 SU + P
Wind- / Wasserkraft 2 / 2 4 - 6 V + P
Energiespeicher (elektrisch, chemisch) 5 / 4 4 - 6 SU + Ü PL K, A
Windenergie II M (Mechanische Aspekte) 4 / 4 4 - 6 SU + Ü SL K o. mP
Solarenergie II (Thermische Solarenergie) 4 / 4 4 - 6 SU + Ü PL K o. mP
Unkonventionelle Wasserkraft (Wellenenergie, 
Gezeitenkraftwerke) 2 / 2 4 - 6 SU + Ü SL K o. mP

Abwasserreinigung / Wasseraufbereitung 7 / 6 4 - 6 SU + P PL K, A
Wassermanagement 3 / 2 4 - 6 SU SL K, A
Nachhaltige Sanitärkonzepte 3 / 2 4 - 6 SU + Ü SL A
Kreislaufwirtschaft 5 / 4 4 - 6 SU PL K o. mP
Hygiene / Desinfektion 2 / 2 4 - 6 SU SL K o. mP

Profilmodul ITZ 10 Zusammenstellung der LV aus der LV-
Auswahlliste ITZ** 10 4 - 6 SL

Abkürzungen Prüfungsformen Abkürzungen Lehr-/Lernformen
A      = schriftliche Ausarbeitung, z.B . Hausarbeit,  V     = Vorlesung
           Versuchsprotokoll, Portfolio, (Projekt-) Bericht P     = Praktikum
K      = Klausur Proj = Projekt
KT    = Kurztest im Semester SU   = Seminaristischer Unterricht
mP   = mündliche Prüfung / Fachgespräch Ü     = Übung/Laborübung
Pr     = Präsentation (mdl. Vortrag/ Referat)
MET = Mit Erfolg teilgenommen

Medizintechnische Grundlagen

10

Curriculum
Studienrichtung Internationale Technische Zusammenarbeit

Pflichtmodule (4. - 6. Semester)

Schlüsselkompetenzen III ITZ

10

Technik
10

Management

10

Projekt II ITZ
10

Wahlpflichtmodule Technik I - III*: Aus den sieben angebotenen Wahlpflichtmodulen sind drei zu wählen.

Medizintechniklabor

10

Energiewandlung und -speicherung
10

Mechanische/Thermische Energiewandlung A

10

SL K, A o. Pr

* Ein Wahlpflichtmodul gilt mit Anmeldung zur Prüfungsleistung im Modul als verbindlich belegt und muss dann auch abgeschlossen werden.
** Die LV-Auswahlliste ITZ wird fortlaufend aktualisiert und rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Semesters vom Prüfungsauschuss fachbereichsöffentlich durch Aushang am 
schwarzen Brett des Studiengang oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.

*** Als weitere LV können LV der HSRM, LV einer anderen Hochschule, MOOCs o.ä. mit Bezug zu ITZ gewählt werden. Die individuelle Fächerzusammenstellung wird auf Vorschlag 
der/des Studierenden vom Prüfungsausschuss festgelegt.

Wasser/Abwasser
10

Entsorgung und Hygiene
10

o. = oder, Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters fachbereichsöffentlich durch Aushang am schwarzen Brett des 
Studiengang oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre 
Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.



Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Querschnittskompetenzen 12 Zusammenstellung der LV aus der LV-
Auswahlliste MEC* 12 4 PL/SL

Aktorik 5 / 4 4 - 5 SU + P SL K
Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 / 4,5 4 - 5 V + P SL K
Antriebstechnik 3 / 3 4 - 5 V PL K o. mP
Sensorik / Bussysteme 5 / 4 4 - 5 SU + P SL K, A
Mechatronische Systeme 5 / 4 4 - 5 SU + P PL K o. mP o. A
Maschinendynamik 3 / 3 4 - 5 V + Ü PL K o. mP
Computer Aided Engineering (CAE) 3 / 3 4 - 5 SU + Ü SL K o. mP o. A
Qualitätsmanagement 5 / 4 4 - 5 V + P PL K o. mP o. A
Produktionstechnik 3 / 3 4 - 5 V + P SL K o. mP o. A
Mikrocomputertechnik 5 / 4 5 V, Ü + P PL K, A

Computer Networking I 5 / 5 5 V, Ü + P SL K, A, Pr
Computer Networking II 5 / 4 5 V, Ü + P SL K, A
System- & Signaltheorie 5 / 5 5 SU SL K
Werkstofftechnik 2 / 2 6 V + P PL/SL K o. mP

Moderne Methoden der Produktentwicklung 5 / 4 6 SU PL/SL A, Pr

Schweißtechnik 3 / 3 6 V + P SL K
Werkzeugmaschinen 3 / 3 6 V + P SL K o. mP
Fahrwerktechnik 5 / 3,5 6 V + P SL K o. mP
Verbrennungsmotoren 5 / 4 6 V + P SL K o. mP
Produktionsplanung und 
-steuerung (PPS) 4 / 3 6 SU + P PL K o. mP o. A
Robotertechnik 4 / 4 6 V  + P PL K o. mP o. A
Prozesstechnik 3 / 2 6 SU PL K o. mP o. A
Projektarbeit A 5 6 Proj SL A
Projektarbeit B 5 6 Proj PL A

Abkürzungen Prüfungsformen Abkürzungen Lehr-/Lernformen
A      = schriftliche Ausarbeitung, z.B . Hausarbeit,  V     = Vorlesung
           Versuchsprotokoll, Portfolio, (Projekt-) Bericht P     = Praktikum
K      = Klausur Proj = Projekt
KT    = Kurztest im Semester SU   = Seminaristischer Unterricht
mP   = mündliche Prüfung / Fachgespräch Ü     = Übung/Laborübung
Pr     = Präsentation (mdl. Vortrag/ Referat)
MET = Mit Erfolg teilgenommen

Curriculum
Studienrichtung Mechatronik

Pflichtmodule (4. - 6. Semester)

Antriebe
13

Mechatronik
10

Simulation und Dynamik
6

Produktion
8

Ausgewählte Themen Elektrotechnik

10
Auswahl aus einer der folgenden LV:

Ausgewählte Themen Maschinenbau 

10
Auswahl aus den folgenden LV**:

* Die LV-Auswahlliste MEC wird fortlaufend aktualisiert und rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Semesters vom Prüfungsausschuss fachbereichsöffentlich durch 
Aushang am schwarzen Brett des Studiengang oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre 
Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben. Die PL wird auf Vorschlag der/des Studierenden individuell vom Prüfungsauschuss festgelegt.

** Als PL muss entweder die LV Werkstofftechnik oder die LV Moderne Methoden der Produktentwicklung gewählt werden. Werden sowohl die LV Werkstofftechnik 
als auch  die LV Moderne Methoden der Produktentwicklung gewählt, so ist die LV Moderne Methoden der Produktentwicklung die PL und die LV Werkstofftechnik die 
SL. Aus den restlichen LV des Moduls sind dann LV so zu wählen, dass sich insgesamt genau 10 CP ergeben. 

Projekt II MEC
10

o. = oder, Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters fachbereichsöffentlich durch Aushang am 
schwarzen Brett des SG oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem 
Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.

Automatisierung
11
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Simulation mit Matlab (MOOCs) 2 / 2 4 Online-Kurs SL K o. mP
Prozedurale Programmierung 5 / 4 4 SU, Ü + P PL KT
Medizininformatik 2 / 2 4 SU SL K o. mP
Medizinische Physik und Technik 2 / 2 4 SU PL K o. mP
Biophysik 2 / 2 4 SU SL K o. mP
AtomPhysik 2 / 2 4 SU SL K o. mP
Ultraschalltechnik 2 / 2 4 SU SL K o. mP
Strahlendiagnostik und Med. Bildgebung 2 / 2 5 SU SL K o. mP
Signalverarbeitung und biomedizinische Messtechnik 2 / 2 5 SU SL K o. mP
Strahlentherapie 2 / 2 5 SU SL K o. mP
Therapiegeräte 2 / 2 5 SU PL K o. mP
Medizintechnische Werkstoffe und Implantate 2 / 2 5 SU SL K o. mP
Biomechanik 2 / 2 5 SU SL K o. mP
Herstellung von Implantaten 4 / 4 5 SU PL K o. mP

Mikrosystemtechnik 7 Mikrosystemtechnik mit Praktikum 7 / 6 4 SU + P PL K, A, Pr
Gerätekonstruktion 4 / 4 6 SU PL A, Pr
Qualitätsmanagement in der Medizintechnik 2 / 2 6 SU SL K o. mP
Medizingerätesicherheit 1 / 1 6 SU SL K o. mP
Simulation von Implantaten 2 / 2 6 SU SL K o. mP
Klinische Medizin 2 / 2 4 V SL KT
Labordiagnostische Geräte 2 / 2 4 SU PL K o. mP
Wahl der LV aus der LV-Auswahlliste MED* 2 4 SL
Medizintechnisches Kolloquium 2 / 2 6 Kolloquium PL Pr
Auswahl von genau 6 CP aus der LV-Auswahlliste 
MED* 6 6 SL

Ökonomie des Gesundheitssystems 5 / 4 6 SU PL K o. mP
Auswahl aus Kursen des Sprachen- oder 
Studienzentrums 1 / 1 6 SU SL MET

Modulname CP Lehrveranstaltungen
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Medizinische Gerätetechnologie 7 Medizinische Gerätetechnologie 7 / 6 5 - 6 SU + P PL K, A o. mP
Medizinische Messtechnik und 
Signalverarbeitung 7 Medizinische Messtechnik und Signalverarbeitung 7 / 6 5 - 6 SU + P PL K, A o. mP

Kernphysikalische und 
Nuklearmedizinische Messtechnik 7 Kernphysikalische und Nuklearmedizinische 

Messtechnik 7 / 6 5 - 6 SU + P PL K, A o. mP

Embedded System 7 Embedded System 7 / 6 5 - 6 SU + P PL K, A o. mP
Physikalische Chemie 7 Physikalische Chemie 7 / 6 5 - 6 SU + P PL K, A o. mP

Abkürzungen Prüfungsformen Abkürzungen Lehr-/Lernformen
A      = schriftliche Ausarbeitung, z.B . Hausarbeit,  V     = Vorlesung
           Versuchsprotokoll, Portfolio, (Projekt-) Bericht P     = Praktikum
K      = Klausur Proj = Projekt
KT    = Kurztest im Semester SU   = Seminaristischer Unterricht
mP   = mündliche Prüfung / Fachgespräch Ü     = Übung/Laborübung
Pr     = Präsentation (mdl. Vortrag/ Referat)
MET = Mit Erfolg teilgenommen

Curriculum
Studienrichtung Medizintechnik

Pflichtmodule (4. - 6. Semester)

Softwaremethoden
9

Medizintechnik I

8

Klinische Medizin und Technik I
6

Klinische Medizin und Technik II
8

Medizintechnik II

8

Medizintechnik III
8

Geräteentwicklung

9

o. = oder, Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters fachbereichsöffentlich durch Aushang am schwarzen Brett des 
Studiengang oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre 
Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.

Wahlpflichtmodulkatalog für Medizintechnisches Labor I - III**: Aus dem Katalog sind drei Module zu wählen.

** Ein Medizintechnisches Labor aus dem Wahlpflichtmodulkatalog gilt mit Anmeldung zur Prüfungleistung als verbindlich belegt und muss dann auch abgeschlossen werden.

* Die LV-Auswahlliste MED wird fortlaufend aktualisiert und rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Semesters vom Prüfungsausschuss fachbereichsöffentlich durch Aushang am schwarzen Brett 
des Studiengang oder auf der Internetseite oder über das Portal der Hochschule unter dem Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften bekannt gegeben.

Schlüsselkompetenzen III MED
6
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Nähere Erläuterungen zur Berufspraktischen Tätigkeit  
im Bachelor-Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften  

mit den Studienrichtungen Energiesystemtechnik, Internationale Technische Zusammenar-

beit, Mechatronik, Medizintechnik  

1. Allgemeines 
Im Bachelor-Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften ist eine berufspraktische 
Studienphase von mindestens 12 Wochen (Industriepraktikum) integriert. Das Studium der 
einzelnen Studentin oder des einzelnen Studenten während der Berufspraktischen Tätigkeit 
bei einem Unternehmen oder einer Institution, im Folgenden "Praxisstelle" genannt, wird auf 
der Grundlage eines Praktikumsvertrages zwischen Studentin bzw. Student und Praxisstelle 
geregelt. Der Fachbereich stellt hierzu auf Wunsch einen Mustervertrag zur Verfügung. Es 
können aber auch firmenspezifische Vertragsformulare verwendet werden, sofern sie inhalt-
lich die von der Hochschule geforderten Vereinbarungen enthalten.  
2. Ziele 
Ziele der Berufspraktischen Tätigkeit sind: 
- Orientierung im angestrebten Berufsfeld, 
- Erwerb praktischer Kenntnisse und Kennenlernen berufstypischer Arbeitsweisen, 
- Kennenlernen technischer und organisatorischer Zusammenhänge, die für das Berufs-

feld typisch sind, 
- Beteiligungen am Arbeitsprozess entsprechend dem Ausbildungsstand, 
- praktische Ausbildung an fest umrissenen konkreten Projekten, 

gegebenenfalls Vorbereitung einer praxisbezogenen Bachelor-Arbeit. 
 
3. Dauer der Berufspraktischen Tätigkeit 
Die Berufspraktische Tätigkeit umfasst 12 Wochen praktische Tätigkeit, die in mehrere Teile 
von jeweils mindestens 4 Wochen Dauer aufgeteilt werden kann. Sie ist bis zum Ende des 7. 
Fachsemesters abzuleisten. Die Berufspraktische Tätigkeit kann auch ganz oder teilweise in 
der vorlesungsfreien Zeit stattfinden.  
 
4. Zulassung 
Die Meldung zur Berufspraktischen Tätigkeit kann frühestens mit dem Nachweis von 120 
Credit-Points erfolgen. 
 
5. Praxisstellen, Verträge 
Die Berufspraktische Tätigkeit wird in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit geeigneten 
Unternehmen oder Institutionen so durchgeführt, dass ein möglichst hohes Maß an Kennt-
nissen und praktischen Fertigkeiten erworben wird. Die Berufspraktische Tätigkeit soll in Pra-
xisstellen durchgeführt werden, die mit der Hochschule eine diesbezügliche Rahmenverein-
barung abgeschlossen haben. Der einzelne Student oder die einzelne Studentin schließt vor 
Beginn der Ausbildung mit der Praxisstelle einen individuellen Praktikumsvertrag ab. 
Dieser Vertrag regelt insbesondere: 
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1. die Verpflichtung der Praxisstelle: 
- die Studentin oder den Studenten für die Dauer der Berufspraktischen Tätigkeit ent-

sprechend dem Ausbildungsplan auszubilden, 
- eine Bescheinigung auszustellen, die Angaben über den zeitlichen Umfang und die 

Inhalte der praktischen Tätigkeit sowie den Erfolg der Ausbildung enthält. 
2. die Verpflichtung der Studentin oder des Studenten: 
- die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, 
- die im Rahmen des Ausbildungsplanes übertragenen Aufgaben sorgfältig auszufüh-

ren, 
- den Anordnungen der Praxisstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzu-

kommen, 
- die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Un-

fallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht, einzuhalten, 
- einen schriftlichen Praxisbericht mit detaillierter Beschreibung der Ausbildungsab-

schnitte sowie der durchgeführten Tätigkeiten anzufertigen.  
3. die Benennung einer Beauftragten oder eines Beauftragten der Praxisstelle für die Be-
treuung der Studentin oder des Studenten. 

 
Die Betreuung der Studentinnen / Studenten am Praxisplatz soll durch von der Praxisstelle 
benannte Betreuerinnen / Betreuer erfolgen, die eine angemessene Ausbildung in einer ein-
schlägigen Fachrichtung haben und hauptberuflich in der Praxisstelle tätig sind. Deren Auf-
gabe ist die Einweisung der Studentinnen / Studenten in ihre Arbeitsgebiete und die Rege-
lung und Überwachung ihrer Aufgaben. Sie sollen als Kontaktperson für Beratungen zur Ver-
fügung stehen und durch regelmäßige Anleitungsgespräche den Lernprozess unterstützen. 
 
6. Tätigkeitsmerkmale in der Berufspraktischen Tätigkeit  
Die im Studium vermittelten Kenntnisse sollen auf die Lösung von Problemen aus der Praxis 
angewandt werden. Die Studentin oder der Student soll im Lauf der Berufspraktischen Tätig-
keit an die berufliche Tätigkeit einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs der gewählten Studi-
enrichtung - Energiesystemtechnik, Internationale Technische Zusammenarbeit, Mechatro-
nik, Medizintechnik - herangeführt werden. 
 
7. Status der Studentin oder des Studenten an der Praxisstelle 
Während der Berufspraktischen Tätigkeit, die Bestandteil des Studiums ist, bleibt die Studen-
tin oder der Student an der Hochschule RheinMain immatrikuliert.  
 
8. Haftung 
Das Land Hessen bzw. die Hochschule RheinMain haftet nicht für entstandene Schäden. 
Eine Haftung ist jedoch im Rahmen der vom Studentenwerk Frankfurt abgeschlossenen pri-
vaten Haftpflichtversicherung möglich. 
Der Studentin / dem Studenten wird der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung 
empfohlen. 
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9. Studiennachweis 
Der Nachweis über eine ordnungsgemäße Ableistung wird geführt durch: 
- die Vorlage der Bescheinigung der Praxisstelle und 
- den schriftlichen Praxisbericht. 
Tätigkeiten im Rahmen der Berufstätigkeit in einem Lehrberuf (nach abgelegter Abschluss-
prüfung) oder in Tätigkeiten, die denen einer Ingenieurin, eines Ingenieurs nahe kommen 
oder ihr entsprechen und auch den Zielen der Berufspraktischen Tätigkeit gemäß Nummer 2 
Rechnung tragen, können auf Antrag ganz oder in Teilen als Industriepraktikum angerechnet 
werden. Die Studentin bzw. der Student hat dies durch eine qualifizierte Bescheinigung des 
Arbeitgebers und einen schriftlichen Praxisbericht nachzuweisen. 
Fachspezifische Exkursionen, der Besuch einschlägiger wissenschaftlicher Tagungen, 
Fachmessen und Ausstellungen sowie von Sommerschulen können auf Antrag im Umfang 
von bis zu 3 Wochen anerkannt werden. 
 
10.  Ausnahmeregelung 
Für den Fall, dass ein zeitlich begrenzter Engpass bei der Bereitstellung von Praxisplätzen 
auftritt, kann der Prüfungsausschuss auf Antrag erlauben, die Berufspraktische Tätigkeit oder 
ein Praxisprojekt in einem Institut oder Labor der Hochschule RheinMain zu absolvieren. 
 



 
 

 

Diploma Supplement für den Studiengang  
Bachelor in Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften  
Studiengangspezifische Inhalte des Diploma Supplements 

zu  
Ziffer Deutscher Text Englischer Text 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation 
Bachelor of Engineering / B.Eng. 

Name of Qualification 
Bachelor of Engineering / B.Eng. 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer 
Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften, 
Studienrichtung <gewählte Studienrichtung> 

Main Field(s) of Study 
Interdisciplinary Engineering,  
concentration in <selected concentration> 

2.4 Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt  
hat  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften 

Institution Administering Studies 
 
Faculty of Engineering 

2.5 Im Unterricht / in den Prüfungen verwendete 
Sprachen 
90 % Deutsch, 10 % Englisch 

Language(s) of Instruction / Examination 
90 % German, 10 % English 

3.1 Ebene der Qualifikation 
- Akademischer Grad 
- 3,5 Jahre Vollzeitstudium  
- Gesamtzahl der erworbenen Credit-Points 

(ECTS): 210 

Level of the Qualification 
- Academic degree 
- 3,5 years of full-time studies 
- Total of credit points (ECTS) earned: 210 

3.2 Zugangsvoraussetzungen  
Hochschulzugangsberechtigung 

Access Requirements 
higher education entrance qualification 

4.1 Studienform.  
Vollzeit 

Mode of Study  
full-time 

4.2 Anforderungen des Studiengangs / 
Qualifikationsprofil der Absolventin / des 
Absolventen 
Die Studierenden des Studiengangs 
erwerben Kompetenzen zur Planung, 
Bearbeitung und Auswertung 
umfassender fachlicher Aufgaben- und 
Problemstellungen sowie zur 
eigenverantwortlichen Steuerung von 
Prozessen im 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich, 
insbesondere in einem der folgenden 
vier Bereiche: Energiesystemtechnik, 
Internationale Technische 
Zusammenarbeit, Mechatronik, 
Medizintechnik. Die Absolventinnen und 
Absolventen verfügen über breites und 
integriertes Wissen, einschließlich der 
wissenschaftlichen Grundlagen und der 
interdisziplinären Bezüge, sowie ein 
sehr breites Spektrum an Methoden zur 

Programme Requirements / Qualification 
Profile of the Graduate 
Graduates of the program acquire skills in 
planning, managing and evaluating 
comprehensive tasks and problems as well as 
skills in responsibly controlling processes in 
the field of engineering, especially in one of 
the following four areas: power systems 
engineering, international technical 
development, mechatronics, medical 
engineering.  
Graduates are in possession of broad and 
integrated knowledge including knowledge of 
basic scientific principles and 
interdisciplinary interfaces. They have an 
extremely broad spectrum of methods for the 
processing of complex problems, especially 
in one of the four areas mentioned above. 
Graduates are able to present experts and 
interdisciplinary teams with arguments for 
and solutions to complex and professionally 



 
 

 

Bearbeitung komplexer Probleme 
insbesondere in einem der vier 
genannten Bereiche. Die 
Absolventinnen und Absolventen sind in 
der Lage, komplexe fachbezogene 
Probleme und Lösungen gegenüber 
Fachleuten und in interdisziplinären 
Teams argumentativ zu vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln zu können 
 

related problems and to work in conjunction 
with such experts on further development. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 
Siehe Transcript of Records und  Zeugnis für 
die Bewertung und das Thema der 
Abschlussarbeit 

Programme Details 
See Transcript of Records and graduation 
certificate (“Prüfungszeugnis”) for marking 
and topic of thesis  

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Qualifiziert für die Zulassung zum Master-
Studium 

Access to further Study 
Qualifies for admission to Master’s degree 

5.2 Beruflicher Status  
Nach Gesetz zum Schutze der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 
(Ingenieurgesetz - IngG -) vom 15.7.1970, in 
der Fassung vom 9.3.2005, darf der Titel 
„Ingenieurin/ Ingenieur“ geführt werden. 

Professional Status  
The degree entitles its holder to the legally 
protected professional title “Ingenieurin/ 
Ingenieur” (according to Ingenieurgesetz - 
IngG - from 15 July 1970, in the version from 
9. March 2005). 
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